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DIGITALER RATHAUSSTURM

Die Stadt plant ein Wirtschafts‐Forum zum Thema Corona. Dabei soll die aktuelle Situation und die Anliegen 
der Burladinger Gastronomen und Einzelhändler in den Fokus rücken und mit den Gewerbetreibenden 
besprochen und die Möglichkeiten zur Unterstützung  und Hilfen aufgezeigt werden. 
 
Wenn Sie als Unternehmer/in Interesse an der Teilnahme in Form einer Online‐Diskussionsrunde haben, mel‐
den Sie sich bitte bis Dienstag, 23. Februar 2021 bei uns.  
 
Die Zugangsdaten und der genaue Termin mit Ablauf werden Ihnen dann zu einem späteren Zeitpunkt 
bekannt gegeben.  
 
Weiteren Interessenten soll dann natürlich auch die Mitverfolgung per Livestream möglich gemacht werden.

Bericht zum digitalen Rathaussturm auf Seite 3.
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Wirtschafts-Forum Corona: 
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Notdienste

Einheitliche kostenfreie Rufnummer  

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117 
Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen an den Kranken-
häusern Albstadt und Balingen sind an Wochenenden und Feier-
tagen von 8–22 Uhr. Mobile Patienten können jederzeit ohne An-
meldung dorthin kommen (auch in der Nacht). Patienten, die aus 
Krankheitsgründen nicht in der Lage sind, die Bereitschaftsdienst-
Praxen aufzusuchen, werden über die 116117 an den Fahrdienst 
vermittelt, der sie dann zu Hause aufsucht.  
 
Mo. bis Fr. 9-19 Uhr: docdirekt - kostenfreie Onlinesprechstunde 
von niedergelassenen Haus- u. Kinderärzten, nur für gesetzlich 
Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de 

Gynäkologischer Notdienst und Geburtshilfe: 

Balingen - über die Kreisklinik: 07433/9092-0 

Fachärztlicher Bereitschaftsdienst: 

Augenarzt: Tel.: 116 117 

Kinder- u. Jugendärztlicher Bereitschaftsdienst 

Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis Reutlingen, Steine- 
bergstraße 31, 72764 Reutlingen, Sa., Sonn- und Feiertag: 

9:00-19:00 Uhr, Tel.: Tel.: 116 117 

HNO-ärztlicher Notfalldienst 
HNO-ärztlicher Notfalldienst an Wochenenden und Feiertagen in 
der HNO-Notfallpraxis am Universitätsklinikum Tübingen – 
HNO-Klinik, Elfriede-Aulhorn-Straße 5, 

Gebäude 600, Tübingen, Tel.: 116 117 
Öffnungszeiten der Notfallpraxis: Samstag, Sonntag und Feier-
tag von 8.00-20.00 Uhr. Patienten können ohne Voranmeldung 
in die Notfallpraxis kommen.  

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Der Bereitschaftsdienst dauert von Samstag 8.00 bis Montag 
8.00 Uhr. An Feiertagen u. Brückentagen dauert der Dienst von 
8.00 bis 8.00 Uhr des folgenden Tages. Der zahnärztliche Notfall-
dienst für den Zollernalbkreis an Wochenenden und an Feierta-
gen ist unter folgender einheitlicher Notdienst-Nr. erreichbar: 

0 18 05/911-690 (Festpreis 14 ct/Minute; Mobilfunk-

preise maximal 42 ct/Minute; Bandansage) 

Notdienst der Apotheken 
in der Nacht und am Wochenende 
Donnerstag, 18. Februar 2021 
Löwen-Apotheke, Hechingen, Bahnhofstr. 7 
Obere Apotheke, Haigerloch, Meinradstr. 2 
Zollern-Apotheke, Alb.-Onstmettingen, Hauptstr. 65 
Freitag, 19. Februar 2021 
Bahnhof-Apotheke, Balingen, Bahnhofstr. 21 
Alb-Apotheke, Albst.-Ebingen, Untere Vorstadt 7 
Samstag, 20. Februar 2021 
Hohenz.-Apotheke, Bisingen, Steinhofener Str. 14 
Adler-Apotheke, Meßstetten, Ebinger Str. 59 
Elisabeth-Apotheke, Burladingen, Rathausplatz 8 
Sonntag, 21. Februar 2021 
Sonnen-Apotheke, Hechingen, Weilheimer Str. 31 
Stadtapotheke, Schömberg, Schweizer Str. 23 
Apotheke i. Albcenter, Albst.-Ebingen, Sonnenstr. 30 
Montag, 22. Februar 2021 
Mozart-Apotheke, Balingen, Mozartstr. 31 
Bära-Apotheke, Nusplingen, Kapellentorstr. 8 
Jupiter-Apotheke, Bitz, Kirchstr. 16 
Dienstag, 23. Februar 2021 
Stadt-Apotheke am Obertorplatz, Hechingen,  
Obertorplatz 8 
Sonnen-Apotheke, Geislingen, Vorstadtstr. 31 
Kronen-Apotheke a. Rathaus, Winterlingen, Kronenstr. 1 
Mauritius-Apotheke, Trochtelfingen, Marktstr. 41 
Mittwoch, 24. Februar 2021 
Eyach-Apotheke, Balingen, Karlstr. 21 
Langenwand-Apotheke, Albst.-Tailf., Stadionplatz 14 
Donnerstag, 25. Februar 2021 
Ginkgo-Apotheke, Balingen, Erzinger Weg 20 
Killertal-Apotheke, Jungingen, Killertalstr. 6 
Markt-Apotheke, Albst.-Tailfingen, Adlerstr. 27 
Schloß-Apotheke, Trochtelfingen, Marktstr. 17

Rettungsleitstelle Zollernalb  
Feuerwehr, Notarzt, Notfall: 112 
Krankentransport: 19 222 
Polizei 110 (ohne Vorwahl) 

Anonyme Alkoholiker 
Tel. 07 11/1 92 95 

Wasserversorgung Burladingen 
Wichtige Telefonnummern bei Störfällen: 
Albstadtwerke GmbH 
Störungsdienst       Tel.  0 74 32/160-38 00 
Zentrale                 Tel.  0 74 32/160-39 99 
Technischer Betriebsleiter Gas und Wasser 
Frank Tantzky         Tel.  0 74 32/160-38 12 
                            Fax. 0 74 32/160-38 65 

Verbrauchsabrechnung Stadt Burladingen 
Silke Nadler           Tel.     0 74 75/892-130 
                            Fax    0 74 75/892-135 

Betriebsleiter 
Berthold Wiesner    Tel.     0 74 75/892-120

Landratsamt  
Zollernalbkreis 
Kreisjugendamt 
Tel. 0 74 71/93 09-1640

Kreisseniorenrat  
Zollern-Alb e. V. 
Tel. 0 74 31/5 23 65

Pflegeheim Haus St. Georg, 
Liebenau Lebenswert Alter gGmbH 
Fehlabrücke 2, 72393 Burladingen,  
Vollstationäre Pflege und eingestreute  
Kurzzeitpflege. Einrichtungsleitung  
Margot Buck, Tel. 07475/95004-102 
Haus Fehlatal BeneVit Pflege in Baden-
Württemberg GmbH 
Ambrosius-Heim-Straße 15,  
72393 Burladingen, Telefon 07475/950020,  
E-Mail:  fehlatal@benevit.net 
Hospiz Arbeitsgemeinschaft 
beim Caritasverband für das Dekanat Zollern 
e.V., Gutleuthausstr. 8, 72379 Hechingen, 
Auskunft für den Raum Burladingen erteilt 
Ihnen Agathe Maier, Tel. 0 74 77/15 12 39  
Sozialstation St. Franziskus 
Tel. 0 74 75/9 13 79 
Mo.-Fr. 8.30-12.30 Uhr 
Nachmittag: nach Vereinbarung 
Betreuungsverein SKM Zollern 
SKM Zollern, Gutleuthausstraße 8, 72379 
Hechingen, Tel: 0 74 71/93 32 40, www. skm-
zollern.de. Sprechzeiten Mo.-Fr. von 8:30 -
12:30 Uhr und nach Vereinbarung.

Pflegedienste `

„Lebensräume für Jung und Alt“ 
Schloßgasse 3, 72393 Burladingen 
Gemeinwesenarbeiterin Doris Wittner 
Mo. 9.00-11.30 Uhr und Mi. 14.00-16.00 Uhr 
Tel. 07475/914714 
Alle Angaben ohne Gewähr

Telefonseelsorge Neckar-Alb: 
Tag und Nacht erreichbar unter Tel.: 0800/1110111 

Tierärztlicher Notdienst 
Die Telefonnummer des jeweiligen tierärztlichen Notdienstes 
erfahren Sie über den Anrufbeantworter Ihres Tierarztes.

Impressum: 
Herausgeber: Stadt Burladingen. Verant-
wortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeis-
ter Davide Licht. Verantwortlich für den 
Inhalt aus der Rubrik „Aus den Stadtteilen“ 
die jeweiligen Ortsvorsteher, für den Inhalt 
aus der Rubrik „Aus den Fraktionen“ die 
Fraktionsvorsitzenden der im Gemeinderat 
vertretenen Fraktionen.  
Redaktion: Sarah Lindner, Tel. 07475/ 
892-104. Verantwortlich für die Vereine und 
den Anzeigenteil: E. Tommerdich, Bur la-
dingen. Druck und Verlag: Göckel Druck und 
Grafik  GmbH , 72393 Burladingen, Tel. 
07475/95 24-0, Fax 07475/95 24 24. Be-
zugspreis 7,70 € /vierteljährlich, einschließ-
lich Mehrwertsteuer und Zustellgebühr.

Internet-Adresse: 
www.burladingen.de 
email:  
amtsblatt@burladingen.de

b   für das Amtsblatt vom Donnerstag, 
25.02.2021 am Montag, 22.02.2021 
um 12.00 Uhr.  

Anzeigenannahmeschluss ist am 
Dienstag, den 23.02.2021, 16.00 Uhr. 

Später eingehende Meldungen werden 
nicht mehr berücksichtigt.

Redaktionsschluss:

Apothekenfinder  www.aponet.de 
Tel. 0800 00 22833 (Festnetz kostenfrei) 
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BeneVit Pflege 
in Baden-Württemberg GmbH 
Am Rathausplatz 8, 72393 Burladingen 
• Tagespflege Tel.  07475/95526 39 
tagespflege.burladingen@benevit.net 
• BeneVit mobil Tel.  07475/95526 40 
pdl.mobil.burladingen@benevit.net

Stadt Burladingen 
Bei Anliegen, Anregungen und 

Ärgernissen Telefon: 07475/8920

y

Öffnungszeiten 
Rathaus Burladingen nur nach 
Terminvereinbarung geöffnet 
Bitte vereinbaren Sie telefonisch oder 
per E-Mail Ihren Termin mit dem 
zuständigen Sachbearbeiter. 
Da die Rathaustüren weiterhin ge-
schlossen bleiben, klingeln Sie beim 
Termin dann bitte entsprechend. Sie 
werden dann abgeholt. 
Das Tragen einer medizinischen  
Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflich-
tend. 
 
Erreichbarkeit der Ämter der Stadtver-
waltung:  
Zentrale: 07475/892-0 
Bürgerbüro: 07475/892-170 
Standesamt: 07475/892-153 oder -169 
Ordnungsamt: 07475/892-154 
Finanzverwaltung: 07475/892-124 
Bauamt: 07475/892-144 

Hallenbad Burladingen 

Schließung des Hallenbads  
Burladingen 
Das Hallenbad bleibt bis mindestens 
zum 07. März 2021 für den öffentlichen 
Badebetrieb geschlossen. 
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Der digitale Rathaussturm war ein voller Erfolg. Über 200 Zuschauer haben 
den Livestream zeitweise am vergangenen Freitag verfolgt. Insgesamt hat 
der Rathaussturm bis jetzt 2.929 Aufrufe auf dem städtischen YouTube‐
Channel.  
 
Der erste Beitrag war ein Video mit dem vergeblichen Versuch des Bürger‐
meisters ins Rathaus zu kommen, um seine Notdurft zu verrichten und Geld 
für einen Strafzettel zu bekommen. Am Ende seiner Nerven musste er sich 

vom Arzt behandeln lassen. Die Diagnose: Chronischer Frauenmangel. Als 
Therapie wurde ihm eine Frau verordnet. Bei der Findung dieser Frau sollten 
ihn die Nautle tatkräftig unterstützen. 
 
Diesem Aufruf kamen die Nautle natürlich gerne nach und präsentierten eine 
Auswahl an Fasnetsspielbräuten. „Miss Spätlese Salmendingen“ kam sogar 

persönlich vorbei und wollte den Bürgermeister auch sogleich mitnehmen. 
Der Bürgermeister to go konnte aber von Zunftmeister Josef Entress im 
letzten Moment noch verhindert werden. 
 
Weitere zahlreiche Videobeiträge  der Burladinger Narren bereicherten 
den digitalen Rathaussturm, wie beispielsweise die Burladinger Nach‐
richten, die Putzfrauen des Rathauses, ein Rückblick des Fanfarenzuges 
auf 30 Jahre Bestehen,  ein Auftritt des „Blechschadens“ oder die Ein‐
lage von Frau Gugel und Frau Hupf. 
 
Der digitale Rathaussturm war eine tolle Alternative in dieser schwie‐
rigen Zeit. Jedoch hoffen wir, dass es eine einmalige Ausnahme 
bleibt und im nächsten Jahr wieder alle zusammen im Rathaus feiern 
können. 
 
Wer den digitalen Rathaussturm noch nicht gesehen hat, findet den 
Link auf der städtischen Homepage unter:  www.burladingen.de 
Ein herzlicher Dank geht auch noch an alle Narrenzünfte,  die keine 
Kosten und Mühen gescheut haben, um dem Rathaus in Burladingen 
ein Fasnets‐Care‐Paket in Form von Narren‐und Fasnetstüten zukom‐
men zu lassen. 
 
Auf eine digitalfreie und glückselige Fasnet im kommenden Jahr. 
 

 
 

DIGITALER RATHAUSSTURM
Bericht zu Seite 1:

Ihr Davide Licht
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5.303 Fälle insgesamt 
242 Aktuell Infizierte  
4.938 Genesene *  
123 Covid-19-Todesfälle 

61.3 Inzidenz * 
* Neuinfektionen / 100.000 Einwohner 
in den letzten 7 Tagen 
* Davon 17 "mit" SARS-CoV-2 verstorben  
 
Stand: 15.2.2021, 15:30 Uhr 

 
Referat 92: Epidemiologie und Gesundheitsschutz 

Tagesbericht COVID-19 
Datenstand: Montag, 15.02.2021, 16:00  

COVID-19-Fallzahlen Baden-Württemberg 
Bestätigte Fälle 
306.322 (+222*) 

Verstorbene** 
7.780 (+54*) 

Genesene*** 
282.648 (+951*) 

Geschätzter 4-Tages-R-Wert am 
10.02.2021  

0,93 (0,80 - 1,06) 

Geschätzter 7-Tages-R-Wert am 
09.02.2021  

0,90 (0,84 - 0,96) 

7-Tage-Inzidenz  
Baden-Württemberg 

46,8  
7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner – Anzahl betroffener Land- und Stadtkreise (N=44): 

≤ 35 
10 

> 35 - ≤ 50 
16 

> 50 - ≤ 100 
16 

> 100 - ≤ 200 
2 

> 200 
0 

Epidemiologische Lage nach § 4 der RVO („Testverordnung Bund“) 
Derzeit betroffene Land- und Stadtkreise:  alle 

Bewertung der epidemiologischen Lage  
des Ministeriums für Soziales und Integration und des Landesgesundheitsamtes 

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der landesweiten Fallzahlen und dem Erreichen der Warnstufe in 
zahlreichen Kreisen, gilt die Pandemiestufe 3.  
Informationen zu den Pandemiestufen unter: Matrix Pandemiestufen 

*Änderung gegenüber dem Vortag; ** verstorben mit und an COVID-19; *** Schätzwert;  
Im vorliegenden Tagesbericht werden die landesweit einheitlich erfassten und an das RKI übermittelten Daten zu laborbestätigten 
COVID-19-Fällen dargestellt. 

Beschreibung der Lage in Baden-Württemberg 

Ein Abfall der übermittelten COVID-19 Fallzahlen ist seit Weihnachten zu verzeichnen (Abbildung 2). Die Fallzahlen 
verbleiben jedoch auf erhöhtem Niveau. Insgesamt wurden 306.322 laborbestätigte COVID-19-Fälle aus allen 44 
Stadt- bzw. Landkreisen berichtet, darunter 7.780 Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt landesweit 46,8 pro 
100.000 Einwohner. 18 Stadt- und Landkreise liegen über dem Grenzwert von 50 gemeldeten Fällen pro 100.000 
Einwohner in den letzten 7 Tagen (Abbildung 1). 

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters (www.intensivregister.de) von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten 
zur Akutbehandlung sind mit Datenstand 15.02.2021, 16 Uhr 293 COVID-19-Fälle in Baden-Württemberg in 
intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 161 (55,0 %) invasiv beatmet. Insgesamt sind derzeit 2.031 
Intensivbetten von betreibbaren 2.449 Betten (82,9 %) belegt.  

Der Anteil der Infizierten > 60 Jahre an allen Fällen beträgt 24 %; der Anteil der Kinder und Jugendlichen (0 - 19 
Jahre) 12 %. Seit KW 03 wurden insgesamt 87 Ausbrüche aus Pflegeheimen mit 1.053 SARS-CoV-2-Infektionen, 
hierunter 85 Todesfällen, an das LGA übermittelt. Seit Sommerferienende (KW 38) wurden 329 COVID-19-
Ausbrüche aus Schulen mit insgesamt 1.576 SARS-CoV-2-Infektionen und 235 COVID-19-Ausbrüche aus KITAS mit 
insgesamt 1.161 SARS-CoV-2-Infektionen, hierunter ein Todesfall eines Tätigen, übermittelt.  

Mit Änderung der SARS-CoV-2-Falldefinition am 23.12.2020 sind positive Antigen-Teste übermittlungspflichtig. 
Seit dem 23 12 2020 wurden insgesamt 1 082 positive Antigen Teste ohne PCR Nachweis übermittelt Da alleinige

 
Referat 92: Epidemiologie und Gesundheitsschutz 

Tagesbericht COVID-19 
Datenstand: Montag, 08.02.2021, 16:00  

COVID-19-Fallzahlen Baden-Württemberg 
Bestätigte Fälle 

300.966 (+391*) 

Verstorbene** 

7.484 (+80*) 

Genesene*** 

272.623 (+1.023*) 
Geschätzter 4-Tages-R-Wert am 

3.2.2021  
1,02 (0,89 - 1,16) 

Geschätzter 7-Tages-R-Wert am 
2.2.2021  

0,94 (0,88 - 1,02) 

7-Tage-Inzidenz  
Baden-Württemberg 

59,2  
7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner – Anzahl betroffener Land- und Stadtkreise (N=44): 

≤ 35 
5 

> 35 - ≤ 50 
13 

> 50 - ≤ 100 
22 

> 100 - ≤ 200 
4 

> 200 
0 

Epidemiologische Lage nach § 4 der RVO („Testverordnung Bund“) 
Derzeit betroffene Land- und Stadtkreise:  alle 

Bewertung der epidemiologischen Lage  
des Ministeriums für Soziales und Integration und des Landesgesundheitsamtes 

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der landesweiten Fallzahlen und dem Erreichen der Warnstufe in 
zahlreichen Kreisen, gilt die Pandemiestufe 3.  
Informationen zu den Pandemiestufen unter: Matrix Pandemiestufen 

*Änderung gegenüber dem Vortag; ** verstorben mit und an COVID-19; *** Schätzwert;  
Im vorliegenden Tagesbericht werden die landesweit einheitlich erfassten und an das RKI übermittelten Daten zu laborbestätigten 
COVID-19-Fällen dargestellt. 

Beschreibung der Lage in Baden-Württemberg 
Ein Abfall der übermittelten COVID-19 Fallzahlen ist seit Weihnachten zu verzeichnen (Abbildung 2). Die Fallzahlen 
verbleiben jedoch auf erhöhtem Niveau. Insgesamt wurden 300.966 laborbestätigte COVID-19-Fälle aus allen 44 
Stadt- bzw. Landkreisen berichtet, darunter 7.484 Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt landesweit 59,2 pro 
100.000 Einwohner. 26 Stadt- und Landkreise liegen über dem Grenzwert von 50 gemeldeten Fällen pro 100.000 
Einwohner in den letzten 7 Tagen (Abbildung 1). 
Am 24.12.2020 wurde der erste reiseassoziierte Fall einer Virusvariante in Baden-Württemberg berichtet. 
Zwischenzeitlich sind dem Landesgesundheitsamt 1081 Fälle mit Virusvarianten aus 43 Stadt-und Landkreisen 
Baden-Württembergs übermittelt worden (s. Tabelle: 4).  

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters (www.intensivregister.de) von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten 
zur Akutbehandlung sind mit Datenstand 07.02.2021, 16 Uhr 340 COVID-19-Fälle in Baden-Württemberg in 
intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 201 (59,1 %) invasiv beatmet. Insgesamt sind derzeit 2.042 
Intensivbetten von betreibbaren 2.431 Betten (84,0 %) belegt.  

Der Anteil der Infizierten > 60 Jahre an allen Fällen beträgt 24 %; der Anteil der Kinder und Jugendlichen (0 - 19 
Jahre) 12 %. Seit KW 02 wurden insgesamt 119 Ausbrüche aus Pflegeheimen mit 1.767 SARS-CoV-2-Infektionen, 
hierunter 162 Todesfällen, an das LGA übermittelt. Seit Sommerferienende (KW 38) wurden 311 COVID-19-
Ausbrüche aus Schulen mit insgesamt 1.458 SARS-CoV-2-Infektionen und 222 COVID-19-Ausbrüche aus KITAS mit 
insgesamt 1.100 SARS-CoV-2-Infektionen, hierunter ein Todesfall eines Tätigen, übermittelt.  

SARS-CoV-2 Fälle im Zollernalbkreis
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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Oberes 
Laucherttal“

Am Dienstag, den 02. März 2021, findet um 17.00 Uhr eine 
öffentliche Verbandsversammlung in der Stadthalle Burladin-
gen, Albstraße 15 in Burladingen statt.  

Tagesordnung: 
1.   Mitteilungen 
2.   Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 
3.   Wahl des Verbandsvorsitzenden 
4.   Verschiedenes 
 
 
27.01.2021  
 
gez. 
Christoph Niesler 
Stellv. Verbandsvorsitzender 

Stadtnachrichten

Ideen- und Beschwerdemanagement 
seit 01.02.2021 auch über WhatsApp möglich!

Liebe Burladingerinnen und Burladinger, 
 
die Stadtverwaltung bietet ab sofort mit dem Ideen- und Beschwerdemanagement „Burladingen 
meldet’s“ einen neuen Bürgerservice an.  
Vorschläge, Ideen, Anregungen aber auch Beschwerden, Schäden und Mängel können nun zentral gemeldet werden. Hierfür 
steht Ihnen jederzeit gerne mein Vorzimmer zur Verfügung. Sie können Ihr Anliegen per E-Mail an meldung@burladingen.de, per 
Online-Formular unter www.burladingen.de, schriftlich per Formular auf Seite 6 oder seit dem 01.02.2021 auch über Whats App 
mitteilen. Senden Sie ihre Meldungen einfach auf die Handy Nr. 0152/27178395 oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code 
ab. Sie werden dann direkt auf die Kontaktdaten der Stadt Burladingen weitergeleitet. Die eingegangenen Meldungen werden an 
das zuständige Fachamt weitergeleitet und so schnell wie möglich geprüft und bearbeitet. Die Absender erhalten spätestens nach 
zwei Wochen eine Rückmeldung.  
 
Mit der Einführung des Ideen- und Beschwerdemanagements soll der Austausch mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, und 
unserer Stadtverwaltung ausgebaut und gestärkt werden.   
 
Nehmen Sie die Gelegenheit gerne wahr und melden uns Ihr Anliegen, lassen Sie uns wissen, was Ihnen gefällt oder nicht gefällt. 
Wir sind offen für jede Anregung oder Beschwerde, damit die städtischen Leistungen weiter optimiert werden können und um die 
Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger zu steigern.  
Selbstverständlich werden Ihre Angaben vertraulich behandelt.  
 
Ihr 
Davide Licht 
Bürgermeister

Ideen- und Beschwerdemanagement 
 
 
 
 

 

 
Stadt Burladingen 
Büro des Bürgermeisters 
Hauptstraße 49 
72393 Burladingen 

 

 
 
Liebe Burladingerinnen und Burladinger, 
 
mit diesem Formular können Sie uns Ihre Vorschläge, Ideen, Anregungen aber auch Beschwerden, Schäden und Mängel 
mitteilen. Wir leiten Ihr Anliegen an das zuständige Fachamt weiter und Sie erhalten spätestens nach zwei Wochen eine 
Rückmeldung. Sie können selbstverständlich auch das Online-Formular unter www.burladingen.de nutzen oder uns per E-Mail 
an meldung@burladingen.de kontaktieren.  
 
Ich habe folgendes Anliegen:  
 

 Idee/Vorschlag/Anregung  
 Lob 
 Beschwerde/Problem 
 Spielplatzunterhaltung 
 Straßenbeleuchtung/Ampel defekt/ausgefallen/flackert 

 Straßen-, Radweg-, Gehweg schadhaft / Schlagloch 
 Verkehrsschild/Straßenschild unlesbar/beschädigt 
 Kanaldeckel schadhaft 
 Wilde Müllkippe 
 Sonstiges 

 
Bitte schildern Sie kurz den Sachverhalt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ideen- und Beschwerdemanagement 
 
 
 
 

 

 
Stadt Burladingen 
Büro des Bürgermeisters 
Hauptstraße 49 
72393 Burladingen 

 

 
 
Liebe Burladingerinnen und Burladinger, 
 
mit diesem Formular können Sie uns Ihre Vorschläge, Ideen, Anregungen aber auch Beschwerden, Schäden und Mängel 
mitteilen. Wir leiten Ihr Anliegen an das zuständige Fachamt weiter und Sie erhalten spätestens nach zwei Wochen eine 
Rückmeldung. Sie können selbstverständlich auch das Online-Formular unter www.burladingen.de nutzen oder uns per E-Mail 
an meldung@burladingen.de kontaktieren.  
 
Ich habe folgendes Anliegen:  
 

 Idee/Vorschlag/Anregung  
 Lob 
 Beschwerde/Problem 
 Spielplatzunterhaltung 
 Straßenbeleuchtung/Ampel defekt/ausgefallen/flackert 

 Straßen-, Radweg-, Gehweg schadhaft / Schlagloch 
 Verkehrsschild/Straßenschild unlesbar/beschädigt 
 Kanaldeckel schadhaft 
 Wilde Müllkippe 
 Sonstiges 

 
Bitte schildern Sie kurz den Sachverhalt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geben Sie hier bitte Ihre Kontaktdaten an, falls Sie von uns eine Rückmeldung wünschen: 

Vorname, Name:   

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:   

Telefonnummer:   

E-Mail-Adresse:   

 

Selbstverständlich werden Ihre Angaben vertraulich behandelt. Beachten Sie bitte die Datenschutzerklärung unter 
www.burladingen.de (links in der Servicespalte). 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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Abhol‐ und Lieferdienste im Stadtgebiet während der Corona‐Pandemie
Um jeden Gastronomiebetrieb, Metzger und Bäcker sowie jeden einzelnen Bürger zu unterstützen fin‐
den Sie in der untenstehenden Übersicht alle uns bekanntgegebenen Abhol‐ und Lieferdienste (AD/LD), 
die uns während der Corona‐Pandemie zur Seite stehen. Diese Auflistung wird wöchentlich aktualisiert.
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Restaurants / Cafés 

Buonissimo (Tel.: 07475 / 5249666) 

Kirchweg 4, 72393 Burladingen 
� Abhol- u. Lieferdienst 

Öffnungszeiten:  
Mo. bis So. von 17:00 – 22:30 Uhr; Di. Ruhetag 
(Abholung bis 20:00 Uhr, Lieferung bis 22:30 Uhr möglich) 

Angebotene Speisen: Pizza, Pasta, Salate, Getränke 

Café Restaurant Abele (Tel.: 07477 / 442) 

Bühlstr. 25, 72393 Burladingen-Starzeln 
� Abholdienst 

Öffnungszeiten:  
Fr./Sa. von 17:00 – 19:00 Uhr 
So. von 11:00 – 13:30 Uhr 

Angebotene Speisen: Hähnchen, Schnitzel mit Beilagen, versch. Wurstsalate (Hähnchen am Vortag bestellen) 

Café Roder (Tel.: 07475 / 330) 

Hauptstr. 18, 72393 Burladingen 

� Abholdienst: Bestellungen von Kuchen u. Torten werden 

jederzeit angenommen 

Öffnungszeiten:  

So. u. Feiertag von 13:00 – 17:00 Uhr 
 

Angebotene Speisen: Kuchen, Torten, Gebäck, Süßspeisen etc. 

Pizzeria da Emanuele (Tel.: 07475 / 1787) 

Hauptstr. 54, 72393 Burladingen 
� Abholdienst 

Öffnungszeiten:  
Di. bis So. von 11:30 – 14:00 Uhr und 17:00 – 21:00 Uhr 

Angebotene Speisen: Pizzen, Pasta, Fleisch, Salate 

Pizzeria da Luigi (Tel.: 07475 / 7550) 

Bahnhofstr. 1/1, 72393 Burladingen 

� Abholdienst (am Fenster links von der Eingangstür) 

Öffnungszeiten:  

Mo. bis So. von 17:00 – 20:00 Uhr; Do. Ruhetag 

Angebotene Speisen: Pizzen, Nudelgerichte 

Restaurant Zoller (Tel.: 07475 / 276) 

Schäfergasse 1, 72393 Burladingen 
� Abholdienst 

 

Öffnungszeiten:  
Mo. bis So. von 11:30 – 14:00 Uhr und 17:30 – 21:00 Uhr 

Di. Ruhetag 
(Abholung bis 21:00 Uhr) 

Angebotene Speisen: Deutsche und griechische Spezialitäten sowie Pizzen 

Zum Kesselhaus (Tel.: 07475 / 9535777) 

Ambrosius-Heim-Str. 22, 72393 Burladingen 

� Abholdienst 

Öffnungszeiten:  
Fr. u. Sa. von 17:30 – 20:00 Uhr 

So. von 11:30 – 20:00 Uhr (durchgehend) 

Angebotene Speisen: deutsche Küche 

Gaststätte Hirsch (Tel.: 07475 / 9552095) 

Haselbergstraße 1, 72393 Burladingen- Gauselfingen 
� Abholdienst 

Öffnungszeiten:  
Mo. bis. Sa. von 17:00 – 22:00 Uhr 

So. von 11:00 – 22:00 Uhr (durchgehend) 

Angebotene Speisen: italienische Küche 
 

Imbiss / Verkaufsstände 

Ciceks Imbiss (Tel.: 07475 / 8240) 
Hauptstr. 43, 72393 Burladingen  

� Abhol- u. Lieferdienst 

Öffnungszeiten:  
Mo. bis So. von 11:00 – 22:00 Uhr (AD) 

Mo. bis So. von 12:00 – 22:00 Uhr (LD) 

Dehner Hendl u. Haxenbraterei (Tel.: 07475 / 9510971) 
Esso Tankstelle, 72393 Burladingen 

� Abholdienst 
� Lieferdienst nur bei größeren Mengen 

Öffnungszeiten:  
Di. von 10:30 – 18:30 Uhr  
Sa. von 10:00 – 14:00 Uhr 

Angebotene Speisen: Hähnchen, Haxen, Spare-Rips, Truthahnkeulen, Pommes, Salate 

König Kebap (Tel.: 07475 / 955230) 
Hauptstr. 63, 72393 Burladingen  

� Abholdienst 
� Lieferdienst: ab 10 € Bestellwert, außerhalb Burl. 3.- € 

bzw. 5,- € Lieferkosten 

 

Öffnungszeiten:  
Mo. bis So. von 11:00 – 21:00 Uhr (AD) 

Mo. bis So. von 11:00 – 21:00 Uhr (LD) 
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Metzgereien / Bäckereien 

Bäckerei Gulde (Tel.: 07475 / 915330) 
Hauptstr. 55, 72393 Burladingen  

� Abholdienst 

Öffnungszeiten:  

Mo. bis Fr. von 6:30 – 18:00 Uhr 
Sa. von 6:30 – 13:00 Uhr; So. von 7:00 – 16:00 Uhr 

Angebotene Speisen: Brot, Brötchen, Kuchen, Kaffeespezialitäten, Snacks 

Metzger-Buck (Tel.: 07475 / 550) 
Hauptstr. 75, 72393 Burladingen  

� Abholdienst 
� Lieferdienst: Mittagessen auf Rädern sowie freitags 

Warenlieferung (Fleisch, Wurst o. Ä. nach Vorbestellung) 

Öffnungszeiten:  
Mo./Di./Do./Fr. von 7:00 – 18:30 Uhr (AD) 

Mi./Sa. von 7:00 – 13:00 Uhr  (AD)  
Mittagessen auf Rädern tägl. von 11:00 – 13:00 Uhr  (LD) 
Warenlieferung freitags ab 13:00 Uhr (LD) 

Metzgerei Pfister (Tel.: 07475 / 203) 
Josengasse 4, 72393 Burladingen  

� Abholdienst: mit tägl. Mittagstisch von 11:30 – 13:00 Uhr 

Öffnungszeiten:  
Mo. bis Fr. von 7:30 – 13:00 Uhr 
Mo./ Di./ Do./Fr. von 14:30 – 18:30 Uhr 

Sa. von 7:00 – 12:30 Uhr 

Holzofenbäckerei Weber 
Filiale Burladigen, Zollernstr. 23 (Tel.: 07475/953636) 

� Abholdienst 
Filiale Salmendingen, Häuslerwasen 14 (Tel.: 07126/92208) 

� Abholdienst 

Öffnungszeiten: 
Burladingen:     Mo. – Sa. von 6:00 – 13:00 Uhr 
                         Mo. – Fr. von 15:00 – 18:30 Uhr 

Salmendingen: Di. – Sa. von 6:00 – 12:30 Uhr 
                         So. von 7:30 – 10:30 Uhr 

Angebotene Speisen: Brot, Brötchen, Snacks, Feingebäck  

  

Sonstiger Einzelhandel 
 

Schaupp Lederwaren (Tel.: 07475 / 451832) 
Josef-Mayer-Str. 94, 72393 Burladingen  

� Lieferservice + Click & Collect! 

 

Bitte unterstützt uns Einzelhändler in dieser schwierigen Zeit. 
Wir liefern eure Bestellung kostenfrei nach Hause. Ihr könnt sie auch 

bei uns abholen bzw. für die Zeit nach dem Lockdown reservieren. 
Wir freuen uns über euer Feedback. 

Bücherei St. Fidelis (Tel.: 07475 / 4204) 
Richard-Biener-Straße 4, 72393 Burladingen  

� Abholservice 

Ab sofort ist es möglich, verfügbare Medien telefonisch zu bestellen 
und zu einem vereinbarten Termin anzuholen. Das Büchereiteam ist 

montags von 15:30 – 16:30 Uhr und mittwochs von 18:00 – 19:00 Uhr 
telefonisch zu erreichen. 

 

 Um diese unangenehme Zeit gemeinsam und unbeschadet zu überstehen. 
Bei Änderungen oder Ergänzungen wenden Sie sich bitte an info@burladingen.de 

Ihre Stadtverwaltung Burladingen 
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Öffentliche Ausschreibung von Bauleistungen nach VOB 
 
Ausschreibende Stelle: Stadt Burladingen, Hauptstraße 49, 72393 Burladingen 

Tel. 07475/892-0, Fax 07475/892-149 
 
Auf der Grundlage der VOB werden von der Stadt Burladingen folgende Bauleistungen ausgeschrieben: 
 
Baumaßnahme: Erschließung Baugebiet Haupt VI im Ortsteil Ringingen 
Art und Umfang: Tief- und Straßenbauarbeiten 
 
Ausführungszeitraum: ab April 2021 bis Oktober 2021 
 
Der vollständige Wortlaut der Ausschreibung wird auf der Homepage der Stadt Burladingen unter (www.burladingen.de) in 
der Rubrik „Wirtschaft + Wohnen / Ausschreibungen“ bekanntgemacht. 
https://www.burladingen.de/,Lde/Startseite/Wirtschaft+_+Wohnen/Ausschreibungen.html 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab Montag, den 15.02.2021 bei der Stadt Burladingen, Stadtbauamt, Hauptstraße 49, 
72393 Burladingen, Fr. Sauter, j.sauter@burladingen.de, Tel. 07475/892-144, Fax 07475 / 892-angefordert oder abgeholt 
werden. Bei Ausgabe in Papierform fallen Kosten an. Die Submission findet am Mittwoch 03.03.2021 um 14:00Uhr im Bahn-
hofsgebäude, Bahnhofstraße 11, 72393 Burladingen statt. 
 
GEAB-Datei zusätzlich auf Anfrage, als reine Kalkulationsunterstützung. Abgabe des gesamten LV nur in Papierform gültig.  
 
Bauherr 
Stadt Burladingen 

Stadt 
Burladingen
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Informationen zum Winterdienst der Stadt Burladingen

Auch diesen Winter werden die öffentlichen Plätze und Straßen, 
Hauptverkehrswege und Steilstrecken in Burladingen und den 
Teilorten entweder durch private Firmen oder aber den städti-
schen Bauhof geräumt und gestreut.

Die Unternehmen und die Bauhofmitarbeiter leisten ihr Möglich-
stes, um die Wege zügig von Schnee und Eis zu befreien. Die 
Winterdienstpläne sind entsprechend der Vorjahre festgelegt. 
Bei starkem Schneefall sind uns jedoch Grenzen gesetzt. Dann 
können nur noch die verkehrswichtigen Straßen vorrangig 
bedient werden. Dies gilt vor allem für Straßenabschnitte auf 
denen öffentliche Verkehrsmittel bzw. Schulbusse fahren. Es 
lässt sich dann nicht vermeiden, dass Straßenabschnitte mit 
objektiv geringerer Verkehrsbedeutung erst nachrangig bedient 
werden können. Hier bitten wir um Verständnis. 
 
Parkende Fahrzeuge in Kurven, engen Straßen und an Kreuzun-
gen verzögern den Winterdiensteinsatz erheblich. Daher bittet 
das Ordnungsamt alle, ihre Fahrzeuge nicht an solchen kriti-
schen Stellen abzustellen. 
 
Räumfahrzeuge, aber auch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr 
benötigen eine Mindestbreite von 3 Metern. 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis  
Ihr Ordnungsamt Burladingen

Wie uns immer wieder mitgeteilt wird, werden die Wildtauben bzw. verwilderte Tauben innerorts gefüttert. Je größer 
das Futterangebot ist, desto größer wird die Population. Unterlassen Sie bitte das Füttern der Tauben!  
 
Um die Taubenpopulation in Grenzen zu halten, wurde das Verbot der Fütterung der Tauben in der Polizeiverord-
nung der Stadt Burladingen aufgenommen. Nachzulesen auf unserer Homepage www.burladingen.de/stadtinforma-
tion/ortsrecht/polizeiverordnung unter § 15 Taubenfütterungsverbot. 
 

Verstöße hiergegen werden mit einem Bußgeld von 75 Euro zuzüglich Verwaltungsgebühren und Auslagen geahndet. 
 

Das Ordnungsamt 

Taubenfütterung

Kirchen

Katholische Kirche

Corona-Verordnung 
Trotz der härteren Corona-Einschränkungen bleiben Gottes-
dienste weiterhin möglich. Allerdings müssen die dafür gelten-
den Hygiene-Bestimmungen strikt eingehalten werden Minde-
stabstand, Maskenpflicht, kein Gesang 

Hinweis zur Maskenpflicht bei Gottesdiensten 
Für die Maskenpflicht gelten seitens der Landesregierung fol-
gende Vorgaben. Bei Gottesdiensten ist von den Gläubigen eine 
medizinische Maske zu tragen. Dazu zählen OP-Masken, FFP2-
Masken und solche vergleichbarer Standards, vgl. § 1i Corona-
VO. Für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren ist auch eine 
nicht-medizinische Alltagsmaske zulässig, jüngere Kinder sind 
von der Maskenpflicht befreit. 
Die Erfassung der Gottesdienstteilnehmer*innen unterliegt der 
strengen Datenschutzverordnung der Erzdiözese Freiburg und 
wird allein für den Zweck einer notwenigen Kontaktnachverfol-
gung durch das Gesundheitsamt angelegt und nach einer Frist 
von vier Wochen wieder vernichtet. 
Das Kontaktformular kann auf der Homepage der Kirchenge-
meinde herunter geladen werden! 
 
Samstag, 20.02.: SAMSTAG NACH ASCHERMITTWOCH 
Bur: 18.30 Uhr Eucharistiefeier / Vorabendmesse 
 
Sonntag, 21.02.: ERSTER FASTENSONNTAG 
Gau: 10:00 Uhr Eucharistiefeier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Burladingen - Versöhnungskirche 
 
Öffnungszeiten Pfarrbüro: 
Dienstag von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Donnerstag von 
8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. 
Unsere Sekretärin ist zu diesen Zeiten telefonisch erreichbar 
unter: 07475 8433 oder auch unter  
pfarramt.burladingen@elkw.de. 

Evangelische Kirche

Das Pfarrbüro der Röm. Kath. Kirchengemeinde 
ist für Besucher*innen geschlossen! 

 
Telefonisch sind wir für Sie wie folgt erreichbar:  

 
Dienstag bis Freitag  

jeweils von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr  
unter der Telefonnummer 07475-351 

 
Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch per Mail.  
Sie können uns Nachrichten natürlich auch über  

unseren Briefkasten zukommen lassen. 

Das Ordnungsamt informiert
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Das Pfarramt bzw. Pfarrerin Liebmann erreichen Sie unter: 
07475 915483 oder per E-Mail: annegret.liebmann@elkw.de. 
 
Sonntag, 21. Februar 2021 
10:30 Uhr: Gottesdienst mit Prädikantin und Schuldeka-

nin Amrei Steinfort 
 
Der Konfirmandenunterricht wird im "Homeschooling" fortge-
setzt. 
 
Bitte melden Sie sich auch bei uns, wenn Sie, gerade in diesen 
Zeiten, jemanden zum Aussprechen oder Hilfe und Unterstüt-
zung brauchen – sei es beim Einkaufen oder anderweitig. 
Sie können Pfarrerin Liebmann oder folgende Kirchengemein-
derätinnen kontaktieren: Vera Bender (0171 5850004), Christi-
ane Grüner (0157 72997412) oder Michaela Kather (0173 
7011094). 
 
Weitere, regelmäßig aktualisierte Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage: www.burladingen-evangelisch.de 
Pfadfinder: www.vcp-burladingen.de 
 
 

Evang. Kirchengemeinde 
Willmandingen-Erpfingen 
 
Öffnungszeiten Gemeindebüro: 
Erpfingen: Donnerstag nachmittags von 16.00 bis 19.00 Uhr 
Willmandingen: Dienstag nachmittags von 15.30 bis 18.30 Uhr 
Wir bitten um freundliche Beachtung. 
An Pfarrer Grauer können Sie sich bei Bedarf oder bei Anfra-
gen jederzeit telefonisch oder per Mail wenden. Obenstehen-
de Zeiten sind die Präsenzzeiten unserer Sekretärin. 
 
Sonntag, 21. Februar, Invokavit 
9.30 Uhr Gottesdienst in Erpfingen (Pfarrer Grauer) 
10.30 Uhr Gottesdienst in Willmandingen  

(Pfarrer Grauer) 
 
Montag, 22. Februar 
16.00 Uhr Kinderstunde online, Willmandingen 
 
Mittwoch, 24. Februar 
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht online Willmandingen 
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht online Erpfingen 
 
Sonntag, 28. Februar, Reminiszere 
9.30 Uhr Gottesdienst in Erpfingen (Pfarrer Grauer) 
10.30 Uhr Gottesdienst in Willmandingen  

(Pfarrer Grauer) 

Kinderkirche 
Während der Pandemie und dem Lockdown findet in Erpfingen 
und Willmandingen zur Zeit keine Kinderkirche statt. Über den 
Neustart werden wir rechtzeitig informieren.  

Kinderstunde wieder online! 
Hey Kids, am kommenden Montag, den 22. Februar 2021 treffen 
wir uns wieder von 16-17 Uhr auf Zoom zu einer Online-Kinder-
stunde. Gemeinsam singen wir Lieder, hören eine spannende 
Geschichte und machen anschießend noch ein kleines Pro-
gramm. Gerne dürfen auch neue Kinder dazustoßen, denn wir 
freuen uns über JEDEN der mitmacht! Bei Fragen könnt ihr 
euch bei Vanessa (01573/8403724) melden. Um besser planen 
zu können wäre es super, wenn ihr euch bis Donnerstag, den 
18. Februar 2021 bei einem der Mitarbeiter anmeldet. Die 
Zugangsdaten dazu erhaltet ihr dann rechtzeitig per Whatsapp. 
Wir sind gespannt und freuen uns auf EUCH! 
Das Kinderstundenteam 

Online-Jungschar 
Hey Jungs und Mädels, ihr habt Langeweile und möchtet gerne 
etwas mit euren Freunden machen? 
Dann kommt doch zur Jungschar! Wir treffen uns am 15. Febru-
ar 2021 zu einer Online-Jungschar von 17–18 Uhr auf Zoom. 
Gemeinsam wollen wir in den nächsten Wochen wieder ein Pro-
jekt auf die Beine stellen. Du hast Lust dabei zu sein? 

Dann melde dich bis spätestens 13. Februar 2021 bei Vanessa 
(01573/8403724) oder den anderen Teamern an. Die Zugangs-
daten erhaltet ihr dann rechtzeitig per Whatsapp. Gerne dürft 
ihr euch auch mit Fragen an uns wenden!  
Wir freuen uns über JEDEN, der mitmacht! 
Eure Jungscharteamer 

Barmherzig sein! – Was bedeutet das?! 
Wir, die Jungschar Willmandingen, haben uns in unserer ersten 
Online-Jungschar mit der neuen Jahreslosung beschäftigt. Die-
se lautet: „Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 
(Lk 6,36) Gemeinsam haben wir das Gleichnis vom verlorenen 
Sohn gehört und uns anschließend Gedanken gemacht, was 
barmherzig sein eigentlich bedeutet. Passend dazu durfte jeder 
ein Bild malen. Diese Bilder hängen seit letzter Woche zusam-
men mit der Geschichte im Kirchgarten der St. Gallus Kirche. 
Nun laden wir alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein: Schaut 
gerne einmal an unserer Ausstellung vorbei und macht euch 
Gedanken, was barmherzig sein heute für euch bedeutet. Wir 
würden uns freuen, wenn möglichst viele Leute sich die Zeit 
dafür nehmen würden! 
Liebe Grüße 
Die Jungschar 

Korrektur - Kleidersammlung für Bethel 
Leider ist uns ein Fehler unterlaufen bei der Veröffentlichung 
der Termine zur Abgabe der Kleidersäcke. Die Termine 15.2. 
–19.2. sind die Termine, an denen die Kleidersäcke von der 
Bethel Stiftung abgeholt werden. 
Die Kleidersäcke können Sie vom 11.2.–13.2. jeweils zwischen 
9 und 17 Uhr in der Pfarrscheuer Willmandingen, Lauchertstr. 
3/1 abstellen. 
 

„Begegnungen im Lukasevangelium“ 
Angebot eines Vortrags (digital oder auf CD/Papier) 

im Rahmen der Ökumenischen Bibelwoche 2021 
 
„Begegnungen im Lukasevangelium“ lautet das Motto der Bibel-
woche 2021. Das Angebot in Sonnenbühl wird aufgrund des 
Lockdowns dieses Jahr digital sein.  
In Zusammenarbeit der Kirchengemeinden Bronnweiler und 
Undingen ist ein Vortrag von Pfarrer Simon Wandel entstanden, 
der ab 30. Januar 2021 auf Youtube zu sehen ist:  
https://www.youtube.com/watch?v=B--P-Th7VvM 
Der Vortrag beschäftigt sich mit der Begegnung zwischen Jesus 
und den zehn Aussätzigen (Lukas 17,11-19).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damit es keine reine Vorlesung wird, sind immer wieder Fragen 
zum Mit- und Weiterdenken eingestreut. Alle Texte (Bibeltexte 
und Leitfragen) werden im Video geblendet. 
Wer sich diesen Vortrag nicht im Internet anschauen möchte, 
kann sich gerne im Pfarramt melden. Dann bekommt man eine 
CD mit dem Vortrag und alle Materialien ausgedruckt nach Hau-
se geschickt. 
 
Weitere Info: Pfarramt Tel. 744
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Termine und Behördensprechtage

Termine

Abfuhr Restmüll und Biotonne 
Freitag, 19.02. in der Gesamtstadt 

Abfuhr Altpapier-Tonne 
Mittwoch, 24.02. in Melchingen, Ringingen, Salmendingen, 
Starzeln, Killer, Hausen 

Altpapiersammlung durch die Pfadfinder 
Salmendingen 
Samstag, 20.02. in Salmendingen 

Öffnungszeiten Wertstoffzentrum  
Burladingen 
Dienstag: 16.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Freitag: 13.00 Uhr - 17.00 Uhr 
Samstag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 
 
Treten Probleme bei der Müllentleerung auf oder haben Sie 
sonstige Fragen in Sachen Müllabfuhr dann wenden Sie sich 
bitte direkt an die Abfallberatung beim Landratsamt Zollern-
albkreis, Tel.: 07433/92-1381 oder 92-1371.

Sprechtage

Deutsche Rentenversicherung 
 
Die Beratung, Aufnahme von Rentenanträgen oder Klärung der 
Rentenzeiten durch die Deutschen Rentenversicherung in Burla-
dingen finden nach wie vor statt, allerdings zurzeit wegen der 
Corona-Einschränkungen telefonisch und schriftlich.  
Versichertenberater Herr Rosier, Tel. 07475/9539652 (erreichbar 
Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr) oder per Mail:  
paul.rosier@t-online.de 

Caritassozialdienst & Secondhand-Laden 
„Glücksgriff“
Ab dem 18.1.2021 bietet die Caritas eine weitere Sprechzeit in 
Burladingen an und zwar immer montags von 13.30–15.00 Uhr. 
Verena Hoheisel/Caritassozialdienst und Integrationsmanage-
ment: montags, 13.30–15.00 Uhr, mittwochs, 13.30–15.00 Uhr  
und donnerstags, 10.00–11.30 Uhr. 
Emil Weiss/Migrationsberatung: dienstags, 14.00–16.00 Uhr 
– auf Anmeldung. 
Da derzeit wenn möglich keine Präsenztermine vereinbart wer-
den, bitte eine vorherige Anfrage unter der Nummer 07475/ 
9529243, E-Mail: hoheisel@caritas-hechingen.de  
oder Migrationsberatung: Herr Weiss, 07471/9332-14,  
E-Mail: migration@caritas-hechingen.de  
 
Second-hand-Laden: geöffnet Mi + Do von 10.00–13.00 Uhr

Öffentliche Büchereien

Öffnungszeiten: 
Montag 15:30 – 16:30 Uhr • Mittwoch 18:00 – 19:00 Uhr • Freitag 14:30 – 16:30 Uhr  
 
Abholservice in der Bücherei St. Fidelis 
Ab sofort ist es möglich, verfügbare Medien telefonisch zu bestellen und zu einem vereinbarten Termin abzuholen. Das Büchereiteam 
ist montags von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr und mittwochs von 18.00 bis 19.00 Uhr telefonisch zu erreichen. Gerne können Sie entliehene 
Medien bei der Abholung zurückgeben. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
 
 

Kath. Öffentliche Bücherei, Gauselfingen, Ministrantenraum 
 
Im Untergeschoss der St. Peter und Paul Kirche, Tel. 07475/7351  
Öffnungszeit: Mittwoch 16.00–17.00 Uhr 
 
Bitte beachten Sie: Aufgrund des verlängerten Lockdowns ist die Bücherei Gauselfingen bis zum 07.03.2021 geschlossen.  
 
 

Kath. Öffentliche Bücherei St. Michael, Salmendingen 
 
Im Obergeschoss des Backhauses, Tel. 07126/921063 
Öffnungszeiten: Mittwoch: 16.30-18.00 Uhr  

Freitag:      16.30-18.00 Uhr  
Bitte beachten Sie: Aufgrund des verlängerten Lockdowns ist die Bücherei Salmendingen bis zum 07.03.2021 geschlossen.

Öffentliche Bücherei St. Fidelis  Richard-Biener-Straße 4, Burladingen, Tel. 07475/4204

VEREINSNACHRICHTEN- und ANZEIGENANNAHME   goeckel-offset@online.de
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Volkshochschule Tel. 892-160 
www.vhsburladingen.de

Sehr geehrte Teilnehmer*innen und Dozent*innen! 
Leider sind wir aufgrund der Pandemielage weiterhin gezwungen fast alle Kurse abzusagen. Sollten reguläre Kursbeginne 
wieder möglich sein, werden wir das auf der Homepage www.vhsburladingen.de, in der Tagespresse und hier im Amtsblatt 
bekannt geben! 
Kursanmeldungen sind online auf der Homepage oder schriftlich per Formular möglich. 
Wir sind für Sie vormittags unter der Telefonnummer: 07475/892-164 erreichbar. 

 
 
 

Petit Atelier Francais          NEU 
Französisch Online für Schüler 
Im diesem Kurs wird Ihrem Kind geholfen, 
- Vokabeln zu lernen 
- die französische Aussprache zu üben 
- unregelmäßige Verben zu lernen 
- die französischen Zeiten und ihre Bedeutung  zu verstehen 

und zu pauken 
- andere grammatische Probleme wie Adverbien, Gerundien, 

Partizipialkonstruktionen, die für deutsche Lerner besonders 
schwer sind, zu beherrschen 

- sich in der Fremdsprache schriftlich auszudrücken (Satzbau, 
Idiome etc.) 

- sich mündlich auszudrücken und bei einer "compréhension 
orale" etwas zu verstehen. 

- Erörterungen, "compréhension écrite", Textinterpretationen zu 
üben. 

Im Kurs wird mit dem Lehrbuch Ihres Kindes gearbeitet. Zusätz-
lich zu den Hausaufgaben wird gezielt auf Klausuren hingear-
beitet, der Unterrichtsstoff wiederholt und mit Zusatzübungen 
vertieft. 
Anfänger: Für Schüler*innen der Klassenstufe 7 (G8) und 8 (G9 
und Realschule)  
Kurs Nr. 4. 126 
Termin: Freitag, 26. Februar, 15 Mal 
Uhrzeit: 13.30 - 14.15 Uhr (15 UE) 
Fortgeschrittene: Für Schüler*innen der Klassenstufe 8 (G8) 
und 9 (G9 und Realschule)  
Kurs Nr. 4.128 
Termin: Freitag, 26. Februar, 15 Mal 
Uhrzeit: 14.30 - 15.15 Uhr (15 UE) 
Ort: Internet 
Dozentin: Heike Lebherz-Haab 
Gebühr: 50,00 € 
 
Die Online-Kurse werden via Skype oder Zoom abgehalten, es 
sind also neben einem Rechner auch ein Mikrofon und eine 
Kamera nötig. 
 
 
 
 

Autogenes Training  
Grundkurs 
Das Autogene Training hat sich bei Muskelverspannungen, 
Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Stress, 
innerer Unruhe, Prüfungsangst sowie dem Durchstehen schwie-
riger Lebenssituationen - wie jetzt in der Coronapandemie -   
bewährt. Das Autogene Training wird in einer für Sie bequemen 
Körperhaltung durchgeführt. Es beinhaltet (im Unterschied zu 
Yoga) keine Körperübungen! Sie spüren die wohltuende und 
beruhigende Wirkung, die Verbesserung Ihres Körpergefühls 
sowie mehr Gelassenheit. Die „Krönung“ des Kurses wird das 
Erlernen der sofortigen Entspannung mittels eines Codewortes 
sein. 
Bitte beachten Sie: Der Kurs startet als Onlineangebot. Sollten 
die Corona-beschränkungen gelockert werden, ist es möglich, 

den Kurs als Präsenzkurs weiterzuführen, falls das von den Teil-
nehmer*innen gewünscht ist. 
Der Online-Kurs wird via Zoom abgehalten. Es ist also ein 
Rechner mit Mikrofon und Kamera nötig. 
 
Die Dozentin ist in online Kursen sehr erfahren und kann 
auch während des Kurses technische Unterstützung anbie-
ten! 
Bitte bequeme Kleidung anziehen. 
Kurs Nr. 3.200 
Termin: Freitag, 5. März, 8 Mal 
Uhrzeit: 20.00 – 21.30 Uhr 
Ort: Internet 
Dozent: Jutta Ingrid Thomke, Heilpraktikerin 
Gebühr: 60,00 € ab 7 Teilnehmer 
               75,00 € von 5 bis 6 Teilnehmer 
 
 
 
 
 

Sich selbst versorgen mit Obst und  
Gemüse 
Das Wetter lockt noch nicht in den Garten, und doch kann die 
engagierte Gärtnerin und der ungeduldige Gärtner schon mit 
dem Selbstversorgungsjahr beginnen. Die Volkshochschule 
Burladingen bietet den Kurs „Sich selbst versorgen mit Obst 
und Gemüse“ an. Dass der erste Termin nicht als Präsenzveran-
staltung stattfinden konnte, ist schade, aber kein Drama. Der 
Dozent Bernd Kappel hat ein Video gedreht, in dem er die 
ersten Schritte im Jahr beschreibt. So ist es auch für Men-
schen, die sich noch nicht angemeldet haben, möglich, noch 
einzusteigen! 
Wer sich online unter www.vhsburladingen.de, schriftlich mit 
dem Anmeldeformular im Programmheft (das übrigens zum 
Kurs einen QR-Code mit einem kleinen „Extra“ bietet) oder per 
Telefon anmeldet, bekommt den Zugang zum Filmchen zuge-
schickt und kann dann loslegen. Selbstverständlich hoffen 
Dozent und Volkshochschule, dass die nächsten Termine schon 
als Präsenzveranstaltung stattfinden können. Aber falls nicht, 
gibt es auch dafür einen Ersatz.  
Kurs Nr. 1.001 
Termine:  
Mittwoch, 24. Februar 
Mittwoch, 10. März 
Mittwoch, 24. März 
Mittwoch, 14. April 
Mittwoch, 28. April 
Mittwoch, 5. Mai 
Mittwoch, 19. Mai 
Mittwoch, 16. Juni 
Mittwoch, 21. Juli 
Mittwoch, 29. September 
Uhrzeit: 19.00 Uhr - 20.30 Uhr (22 UE) 
Ort: wir-projekt, Recksteinstr. 14, Gauselfingen 
Dozent: Bernd Kappel 
Gebühr: 5 – 7 TN: 88,00 € 
            ab 8 TN: 56,00 € 

Sprachen

Gesundheit

Gesellschaft
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Kindergarten

Notbetreuung Kita Jahnstraße
Auch in diesem Lockdown wurden die Kinder und Eltern der 
Kita Jahnstraße von dem Erzieherteam immer wieder mit Infor-
mationen rund um den aktuellen Stand, sowie mit Grüßen und 
Angebotsideen überrascht. 
 
Neben der Arbeit in der Notgruppe, was auch für die dort anwe-
senden Kinder weit vom normalen Alltag entfernt ist, dürfen die 
Kinder zu Hause immer wieder mal ihre Erzieherinnen über 
Video sehen. So wurden Aufnahmen gemacht, bei denen Grüße 
übersandt wurden, aber auch Angebotsideen vom Backrezept 
über Sinnesschulung mit Kunstschnee, ein Experiment, Tänze, 
eine Malgeschichte, oder auch ein Fingerspiel visuell darge-
stellt und übermittelt wurde. 
 
Alles fand eine positive Resonanz und hat auf beiden Seiten 
Freude bereitet. Über PDF wurden verschiedene Angebotsideen 
zu allen Themen- und Lernbereichen vorbereitet und mit Anlei-
tungen übersandt. Ebenso wurden Links übermittelt, so dass 
man auch auf verschiedenen Portalen Kindgerechte Angebotsi-
deen finden konnte. 
 
Es war und ist dem Team wichtig, in Kontakt zu bleiben und den 
Kindern immer wieder ein Stück Aufmunterung und Alltag zu 
senden und dabei auch die Eltern mit Ideen zu unterstützen und 
entlasten. 

So heißt es auch dieses Mal 
Füreinander und Miteinander, keiner bleibt allein –  

so wurde und wird immer noch diese Zeit miteinander 
bewältigt.

Fasnet to go im Kindergarten Pusteblume
Fasnet, Verkleiden, Musik, Leckereien – üblicherweise eines 
der Highlights im Kindergartenjahr. Doch in diesem Jahr ist 
alles anders und wie so Vieles musste auch die Fasnet leider 
ausfallen. Davon ließen sich Kinder und Erzieherinnen aus dem 
Kindergarten Pusteblume allerdings nicht beeindrucken. Schon 
vor der Fasnetswoche hing für jedes Kind ein Abholpaket am 
Kindergarten bereit, das bis obenhin gefüllt war mit Rezepten, 
Bastelanleitungen, Accessoires und Konfetti, um so perfekt 
ausgestattet in die fünfte Jahreszeit zu starten. Am Rosenmon-
tag gab es dann für alle Kindergartenkinder einen überraschen-
den Konfettiregen und bunte Überraschungssäckchen mit Fas-
netsküchle und anderen Leckereien. Fasnet dieses Jahr mal 
anders – eben to go….
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Wir  
sind  
für  
alle  
da

Beratungsstelle
Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche 
des Zollernalbkreises 

Schloßackerstr. 82 
72379 Hechingen 

Telefon 0 74 71/93 09 17 10

Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit  
»Haus Nazareth« 

Albstraße 1 
72393 Burladingen 

Telefon 0 74 75/892-229

Stadtjugendpflege
Stadtjugendpflege 

Jugendzentrum 
Fehlabrücke 4 

72393 Burladingen 
Telefon 0 74 75/45 15 52

Caritas
Caritasverband  
Zollernalb e. V. 

Gutleuthausstraße 8 
72379 Hechingen 

Telefon 0 74 71/9 33 20

Bewährungshilfe
Beratungsdienst  

der Bewährungshilfe 
Dienststelle Hechingen 

Silberburgstraße 26 
72379 Hechingen 

Telefon 0 74 71/94 41 49

Kindertagespflege
Jugendförderverein 
 Zollernalbkreis e.V. 

Beratung Kinderbetreuung 
Hirschbergstraße 15 

72336 Balingen 
Telefon: 0 74 33/381671

Kreisjugendamt
Kreisjugendamt  
Sozialer Dienst 

Weilheimerstraße 17 
72379 Hechingen 

Telefon 0 74 71/93091640

Donum vitae Regional-
 verband Hohenzollern e.V.
Schwangerschaftsberatung 

Obertorplatz 10 
72379 Hechingen 

Telefon 0 74 71/62 05 00

Beratungsmöglichkeiten für Eltern, Kinder und Jugendliche

Narri Narro

Am „Schmotziga“ ließ sich die Kita Jahnstraße  den Spaß nicht nehmen und sendet den Kindern virtuell eine Grimassenshow der Erzie-
herinnen im Lockdown und aus den von den Kindern eingesandten Grimassen ebenfalls ein erstelltes Video. Wir haben trotz allem 
Spaß miteinander, Ihr und Wir miteinander, so ist die Botschaft. 
Der Besuch der Narrenzunft und der von den Narren und den Vorschülern aufgestellte Narrenbaum setzte allem noch den lustigen 
Punkt darauf.  
Was ein echter Narr ist, der lässt sich den Spaß nicht nehmen…. 

Kita Grashüpfer Melchingen – Uns allen fehlt der Kindertrubel

Auch im zweiten Lockdown nutzen wieder Eltern die Möglichkeit 
der Notbetreuung. Momentan werden hier Kinder in Kleingrup-
pen zwischen 7:00 Uhr und 16:30 Uhr betreut.  
Wie sonst auch verbringen die Kinder sehr viel Zeit an der fri-
schen Luft. Sie freuen sich auf den wöchentlichen Naturtag und 
das Spielen im Schnee. Er hat uns die letzten Wochen viele tolle 
Spielmöglichkeiten geboten: Am „Schlittenbuckel“ sind wir 
„Poporutscher“ gefahren, wir haben Schneemänner gebaut, 
Luftballons wurden eingefroren, den Schnee haben wir mit Fin-
gerfarben bunt angemalt und Winterwanderungen fanden statt. 
Innerhalb der Kita haben die Kinder viel Zeit zum freien Spiel. 
Dabei können sie Spielort, Spielmaterial und Spielpartner 
selbstständig aussuchen. Gezielte Angebote werden interes-
siert angenommen. Wir haben mit den Kindern beispielsweise 
Regenmacher gebaut, Schnee- und Fasnetsdekorationen her-
gestellt und vieles mehr. Sie genießen trotz der besonderen 
Situation den außergewöhnlichen Kitalltag. 
Die Kinder, die nicht in der Notbetreuung angemeldet sind, 
haben wir gebeten einen Karton vor die Kita zu stellen. Diesen 
befüllten wir mit verschiedenen Materialien wie Malblättern, 
Experimentierideen und Geschichten. Die Kartons wurden 
anschließend mit dem Bollerwagen zu ihnen nach Hause 

gebracht und vor die Haustür gestellt. Wir wollten den Kindern 
auf diesem Weg eine Freude machen und sie wissen lassen, 
dass wir an sie denken.  
Am Rosenmontag durften sich alle Kindergartenkinder vor der 
Kita ein Fasnetsküchle abholen.  
Uns allen fehlt der Kindertrubel sehr und wir freuen uns, wenn 
alle Kinder jetzt bald wieder in die Kita kommen können.         
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Anmeldungen 
Schulverbund (Realschule + Werkrealschule) und Progymnasium Burladingen 
für die Klassen 5 zum Schuljahr 2021/22

Aufgrund der aktuellen Coronasituation ist eine Anmeldung an 
den weiterführenden Schulen Burladingens in der gewohnten 
Form nicht möglich, da unkontrollierter Besucherverkehr in den 
Schulgebäuden nach Möglichkeit vermieden werden muss. Sie 
haben daher die Möglichkeit, dies online, postalisch oder durch 
Einwurf in den Briefkasten der jeweiligen Schule zu erledigen. 
Die Anmeldeformulare sowie weitere Hinweise zum Anmelde-
verfahren finden Sie auf der Schulhomepage: 
 
Schulverbund Burladingen  
www.schulverbund-burladingen.de 
(Realschulzug/Werkrealschulzug) 
 
Progymnasium Burladingen  
www.pg-burladingen.de 
 

Wichtige Hinweise zur Anmeldung: 
• Neben dem Anmeldeformular wird die Grundschulempfehlung 

(Blatt 3 und 4) im Original benötigt.  
• Nachweis Masernschutz: Den Nachweis haben Sie in der 

Regel bereits an der Grundschule durch Vorlage des Impfbu-
ches erbracht. Mit der Grundschulempfehlung erhalten Sie 
eine Bescheinigung des Masernimpfschutzes. Bitte legen Sie 
diese Bescheinigung im Original vor. 

• Bei Alleinerziehenden: Zur Klärung bzw. Bestätigung des Sor-
gerechts legen Sie bitte entsprechende Unterlagen vor. 

• Das unterschriebene Anmeldeformular und die weiteren 
Unterlagen können Sie den Schulen bis zum 11.03.2021 per 
E-Mail, postalisch oder durch Einwurf in den Briefkasten 
zukommen lassen.  

 
Eine persönliche Abgabe der Anmeldung an der jeweiligen 
Schule ist nach vorheriger Terminabsprache möglich (bitte 
rechtzeitig per Mail oder Telefon vereinbaren). 
 
Mittwoch, 10. März 2021  
von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
 
Donnerstag, 11. März 2021  
von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
 
• Der für 09.02.2021 geplante „Schnuppernachmittag“ findet 

pandemiebedingt nicht statt. Informationen zu den Schulen 
finden Sie auf der jeweiligen Homepage. Bei Fragen können 
Sie gerne auch telefonisch oder per E-Mail Kontakt zur jewei-
ligen Schule aufnehmen. 

 
• INFO Schülermonatsfahrkarten  

Bestellung von Schülermonatskarten / Online-Antrag  
Das Verkehrsbüro DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee 
GmbH (RAB) bietet die Möglichkeit zur Beantragung von 
Schülermonatskarten mittels Onlineantrag. Den Antrag finden 
Sie im Internet unter www.antrag.slv-bw.de

Schulen

Schulverbund Burladingen 
-Realschule- 
Albstr. 13 
72393 Burladingen 
Tel.: 07475/892270 
Mail: sekretariat-realschule@
schulverbund- burladingen.de

Schulverbund Burladingen 
-Werkrealschule- 
Albstr. 7 
72393 Burladingen 
Tel.: 07475/892240 
Mail: poststelle-wrs@gwrs-burladingen. 
schule.bwl.de

Progymnasium Burladingen 
Albstr. 13 
72393 Burladingen 
Tel.: 07475/892270 
sekretariat@pg-burladingen.de 

Allgemeines

Elterntreff Burladingen auch in Coronazeiten 
mit vielen Angeboten für die Familien da

Der Elterntreff der Gemeinde Burladingen unter der Leitung von 
Susanne Kopp vom Erzb. Kinderheim Haus Nazareth ist auch in 
Coronazeiten er eine verlässliche Adresse für die Burladinger 
Familien. Da die wöchentlichen Treffen „live“ gerade nicht statt-
finden können, trifft man sich jeden Dienstag um 9.00 Uhr beim 
„Online-Elterntreffmeeting“. 
Die Eltern und Kinder können sich so wenigstens am Bildschirm 
sehen, sich austauschen, miteinander singen und sich am 
Leben teilhaben lassen. Die Elterntreffleitung zeigt ein Buch, 
erzählt Geschichten, überrascht die Kinder mit Tierfiguren, 
Ratespielen oder Ideen für die Zeit zuhause. Auch die Hand-
puppe und Instrumente sind mit von der Partie, so dass das 
Angebot eine willkommene Abwechslung zum Alltag bietet.  
 
Gleichgeblieben ist, als Ergänzung zum Treffen, die Möglichkeit 
per Mail weiterführende Ideen, Tipps, Links, Zusammenstellun-
gen und Impulse zum Familienalltag zu erhalten. 1-2x in der 
Woche erreicht die Eltern ein abwechslungsreicher Newletter. 

„Gemeinsam stark durch die Krise“, lautet das Motto des Eltern-
treffs aktuell und will mit seinen Angeboten die Familien ermu-
tigen und stärken, in dieser besonderen Zeit. 
 
Auch die Einzelberatung und individuellen Gespräch mit den 
Eltern bietet Susanne Kopp weiter an. Die Eltern können sich 
jederzeit per Telefon oder Mail melden, um spezifische Anliegen 
zeitnah, persönlich und unkompliziert zu besprechen. Manch-
mal braucht man eine neue Sicht auf eine aktuell herausfor-
dernde Situation in der Familie, einen kleinen Tipp, eine 
Gesprächsmöglichkeit. 
 
Herzliche Einladung zu den Angeboten! 
ET.Kunterbunt@haus-nazareth-sig.de oder 0176/63401380. 
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LUBW-Jahresbroschüre „Schwerpunkte 2020“:  
Vitale Gewässer, Rotmilan, Luftqualität, trockene Sommer, 
Sturzfluten und Radonberatung 
 
Karlsruhe, den 10. Februar 2021 
„Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konn-
ten wir im vergangenen Arbeitsjahr nahezu uneingeschränkt die 
Umweltqualität messen, Naturschutzdaten erheben und Trends 
analysieren“, so Eva Bell, Präsidentin der LUBW Landesanstalt 
für Umwelt Baden-Württemberg, anlässlich der Vorstellung der 
Kurzbroschüre „Schwerpunkte 2020“.  
 
„Schwerpunkte 2020“ wendet sich an Bürgerinnen und 
Bürger 
Die LUBW bearbeitet eine Vielfalt an Themen, die im öffentlichen 
Interesse liegen. So benötigt der naturschutzverträgliche Aus-
bau der Windkraft ein genaues Bild und gute Planungshilfen. Die 
im Jahr 2020 ermittelte Siedlungsdichte für den windkraftemp-
findlichen Rotmilan liegt bei 4 Revierpaaren auf 34 Quadratkilo-
metern. „Mit 4100 - 4500 Revierpaaren ist der Rotmilanbestand 
in einem guten Zustand und das soll in Baden-Württemberg 
auch so bleiben“, erläutert Bell.  
 
Die rückblickende Jahresbroschüre präsentiert schlaglichtartig 
und anschaulich die Entwicklungen der Luftqualität in Baden-
Württemberg. Nachdem die Grenzwerte für Feinstaub bereits 
seit dem Jahr 2018 eingehalten werden, wird der Wert für Stick-
stoffdioxid aktuell nur noch in zwei Städten im Land überschrit-
ten. „Die Luftqualität war so gut wie noch nie seit Beginn der 
Messungen im Jahr 1994“, stellt Bell fest. Dennoch ist der Blick 
in die Zukunft nicht sorgenfrei. Durch die Zunahme von heißen 
Sommern kann die Ozonbelastung in den kommenden Jahren 
im Land wieder steigen. „Umso wichtiger sind unsere Luftmes-
sungen und Auswertungen zu klimatischen Veränderungen“, 
betont Präsidentin Bell.  
 
Die Jahressumme des Niederschlages war im Jahr 2020 rund 17 
% niedriger als im Vergleichszeitraum 1961-1990. Die letzte 
Nassperiode liegt inzwischen 20 Jahre zurück. Niedrigwasser 

und ausbleibende Grundwasserneubildung zeigen zunehmend 
Folgen für Natur und Landschaft. „Laut den Klimamodellen 
könnten in 50 Jahren heiße, trockene Sommer vorherrschen“, so 
Bell. „Andererseits beschäftigen uns vermehrt Sturzfluten.“ 
Fragen nach der Radonbelastung vor Ort und nach Messmög-
lichkeiten prägen die Arbeit der Radonberatungsstelle an der 
LUBW. Das natürlich vorkommende radioaktive Gas kann Lun-
genkrebs verursachen. Die LUBW informiert Bürgerinnen und 
Bürger beispielsweise wie eine Messung einfach selbst durch-
geführt werden kann.  
 
„Die meisten unserer Veröffentlichungen sind sehr fachlich, um 
Verwaltung und Politik in Fragen des Natur- und Umweltschutzes 
zu unterstützen“, erläutert die Präsidentin. „Viele Bürgerinnen 
und Bürger wenden sich mit Umweltfragen an uns. Mit der Kurz-
broschüre „Schwerpunkte 2020“ möchten wir transparent und 
faktenorientiert informieren und das Verständnis über unsere 
Arbeitsweise stärken.“  
 
LUBW ist Datenquelle in Baden-Württemberg für Umwelt 
und Natur 
Als Kompetenzzentrum des Landes Baden-Württemberg in Fra-
gen des Umwelt- und Naturschutzes, des Klimawandels und der 
Nachhaltigkeit, des technischen Arbeitsschutzes, des Strahlen-
schutzes und der Produktsicherheit fließen bei der LUBW zahl-
reiche Daten und Informationen aus Baden-Württemberg zusam-
men. Die LUBW analysiert und bewertet diese und veröffentlicht 
die Informationen sowohl auf den Webseiten der LUBW als auch 
in zahlreichen Fachpublikationen.  
 
Auf den Webseiten sind Daten aus den LUBW-Messnetze für 
Gewässer, Luftschadstoffe oder Radioaktivität zu finden. Die 
LUBW verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwick-
lung von speziellen IT-Anwendungen, beispielsweise zur Hoch-
wasservorhersage oder für Ausbreitungsberechnungen von 
Schadstoffen. Hier geht es zur LUBW-Homepage. 
 
Die Kurzbroschüre „Schwerpunkte 2020“ kann online im Publi-
kationsdienst der LUBW als PDF-Datei heruntergeladen werden. 

PRESSEMITTEILUNG DER LUBW LANDESANSTALT FÜR UMWELT BADEN-
WÜRTTEMBERG

Grüner Schein 
Verbraucherzentrale verklagt Deka Bank wegen irreführender Werbung

• Die DekaBank wirbt auf ihrer Homepage für den Investment-
fonds Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien und stellt Anlegern 
hierbei in Aussicht, dass sie mit ihrer Geldanlage eine konkre-
te Wirkung auf verschiedene Nachhaltigkeitskriterien hätten. 

 
• Tatsächlich erfahren Verbraucher:innen aber erst auf einer 

Unterseite, dass beworbenen Effekte nur auf einer Schätzung 
beruhen und außerdem nicht alle vom Fonds erfassten Unter-
nehmen in der Berechnung berücksichtigt werden 

 
Mit 10.000 Euro Geldanlage 6,71 Tonnen Abfall einsparen 
oder 42.837 Liter Wasser aufbereiten? Damit wirbt die Deka-
Bank bei einem Investment in „Nachhaltigkeitsfonds”. Dass 
die vollmundigen Versprechen nur vage Schätzungen sind, 
erfahren Verbraucher:innen erst nach mehreren Klicks. Die 
Verbraucherzentrale mahnte die Bank wegen irreführender 
Werbung ab. Da diese keine Unterlassungserklärung abgeben 
wollte, geht der Fall vor Gericht. Das Problem mit der Wirkung 
angeblich nachhaltiger Geldanlage ist jedoch grundsätzlicher.  
 
Vielversprechend klingt das Angebot der DekaBank: Mit ihrer 
Geldanlage sollten Verbraucher:innen einen konkreten, mes-
sbar positiven ökologischen Effekt erzielen. Um auszurechnen, 
wie hoch die Wirkung der Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien in 
Abhängigkeit von der investierten Summe ist, bietet die Bank 

Verbraucher:innen einen „Impact Rechner“ an. Die Methodik 
hinter dem Rechner legt die Bank jedoch erst auf einer Unter-
seite offen. „Erst im Kleingedruckten steht der Hinweis, dass die 
versprochenen Zahlen zur positiven ökologischen Wirkung nur 
auf einer Schätzung beruhen, und dass dabei nicht auch alle 
Unternehmen des Fonds berücksichtigt wurden“, sagt Niels 
Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
„Für die in der Werbung versprochenen Effekte gibt es keinerlei 
Evidenz.“  
 
Nachweis erforderlich 
Verbraucher:innen, die Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen 
ihrer Entscheidung Geld anzulegen berücksichtigen wollen, 
sind auf uneingeschränkt verlässliche Informationen angewie-
sen. „Selbstauskünfte von Unternehmen sind keine verlässliche 
Informationsquelle. Und mit Wirkungsaussagen zur Nachhaltig-
keit einer Geldanlage sollte nur werben, wer die Wirkung 
tatsächlich nachweisen kann“, sagt Nauhauser.  
 
Die Verbraucherzentrale mahnte die Deka Bank ab. Da diese 
keine Unterlassungserklärung abgeben wollte, hat sie nun Kla-
ge vor dem Landgericht Frankfurt eingereicht. Nun muss sich 
das Gericht damit befassen, dass die Bank nicht deutlich kom-
muniziert hat, dass die versprochenen ökologischen Effekte nur 
geschätzt sind. 
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Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg  ab 14. Februar 2021

Stand: 15.02.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Kontaktbeschränkungen

Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts 
plus höchstens eine weitere Person, die nicht 
zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung 
dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.  
 

Regelung für Kinderbetreuung:

Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen 
zusammen in einer festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-
gemeinschaften betreut werden. 

   

+

Reisen

Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 

sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.

Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:

 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:

 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in 
       besonderen Härtefällen

• Kitas sollen ab 22. Februar für den Regel-
   betrieb unter Pandemiebedingungen öffnen.    
• An Grundschulen Präsenzunterricht im
   Wechselbetrieb ab dem 22. Februar, 
   Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt. 
• Weiterhin Fernunterricht an allen 
   weiterführenden Schulen. 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen bis Klassenstufe 7 und für 
   alle Klassenstufen der Sonderpädagogischen 
   Bildungs- und Beratungszentren weiterhin 
   möglich. Ansprechpartner sind die Schulen 
   und Kitas vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, 
   Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Fahrschulen geschlossen. Onlineunterricht 
   möglich. 

Bildung & Betreuung

Maskenpflicht

In folgenden Bereichen muss eine 
medizinische Maske getragen werden: 
• Im öffentlicher Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In Arbeits-/Betriebsstätten sowie Einsatzorten
• Bei den erlaubten körpernahen 
   Dienstleistungen 
• In Arztpraxen, Krankenhäusern und 
   Pflegeeinrichtungen. 
   Ausnahme: Personal, das nicht direkt
   mit Patient*innen oder Bewohner*innen in 
   Kontakt ist, ist von der FFP2-/KN95-/N95-
   Pflicht befreit.
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung und Beerdigungen

   

NEU

NEU

Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) 
• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim 
   Sprechen, Husten oder Niesen
• Fremdschutz, kein zuverlässiger Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)
• Kennzeichnung: DIN EN 14683:2019-10

Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)

• Schützt vor dem Einatmen kleinster Partikel 
   und Tropfen
• Fremd- und Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll) Kann 
   unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach 
   verwendet werden.
• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95

   

Landesweite Ausgangebeschränkungen 

sind aufgehoben.
Die Stadt- und Landkreise sind angewiesen, 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung 
umzusetzen, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 
50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 
100.000 Einwohner sieben  Tage in Folge bei 
einem diffusen Infektionsgeschehen 
überschritten ist und weitergehende regionale 
Maßnahmen nicht zu einem Rückgang geführt
haben.
Ansprechpartner der Stadt- und Landkreise
auf » Baden-Württemberg.de.

Ausgangsbeschränkungen NEU

Einzelhandel

Der Einzelhandel bleibt weiterhin geschlossen. 

Lediglich Geschäfte mit Produkten für den 

täglichen Bedarf bleiben geöffnet:

 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Drogerien
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Eine vollständige Liste finden Sie auf
» Baden-Württemberg.de

Besonderheiten:

• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Lieferdienste anbieten.
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Abholangebote (Click & Collect) 
   anbieten. Dabei müssen feste Zeitfenster für 
   die Abholung vereinbart werden. Die Hygiene-
   konzepte vor Ort müssen eingehalten und 
   Warteschlangen vermieden werden.
• Handwerksbetriebe, die keine körpernahen
   Dienstleistungen anbieten, dürfen weiterhin
   arbeiten.
• Geschäfte mit Mischsortiment dürfen alle
   Waren verkaufen, wenn die Produkte für
   den täglichen Bedarf zu 60% überwiegen.
   Sollte das Sortiment der verbotenen
   Artikel überwiegen, darf das Geschäft mit
   einer räumlichen Abtrennung lediglich die
   Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen.

Regelung für offene Geschäfte:

• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in. 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche. 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel). 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.
 

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für 
   Patienten*innen und Besucher*innen.
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 

   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen.

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich. 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes. 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen, 
   sofern nicht online auch in Präsenz 
   durchführbar. 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien).
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.
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Dienstleistungen

Geschlossen:
 Barbershops
 Kosmetikstudios
 Kosmetische Fußpflegesalons
 Massage- und Wellnessbetriebe
 Nagelstudios
 Piercingstudios
 Prostitutionsgewerbe
 Sonnenstudios
 Tattoostudios

Geöffnet sind medizinisch notwendige
Dienstleistungen (auch ohne Rezept) in 
den Bereichen:
 Ergotherapie
 Fußpflege/Podologie
 Logopädie
 Physiotherapie
 Rehasport
Außerdem geöffnet:
 Hundesalons und ähnliche Einrichtungen
       zur Tierpflege. Das Tier muss kontaktarm 
       und innerhalb eines definierten 
       Zeitfensters übergeben werden.

Ab 1. März:

Friseure sollen ab 1. März wieder öffnen 
können, wenn es das Infektionsgeschehen 
zulässt. Voraussetzung ist eine vorherige 
Anmeldung und Reservierung der 
Kund*innen innerhalb eines Zeitfensters. 

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer.
• Tragen von medizinischen Masken.
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr 
   als 10 Personen mindestens zwei 

   Werktage zuvor bei den zuständigen 
   Behörden vor Ort. Dies gilt nicht für 
   Beerdigungen. 
• Kein Gemeindegesang. 

Veranstaltungen

 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen 
im öffentlichen Raum.
Ausnahmen:

• Gerichtsverhandlungen.
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit 
   und Ordnung dienen.
• Betriebsversammlungen.
• Prüfungen und deren Vorbereitung.
• Eheschließungen.
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe).
• Nominierungs- und Wahlkampf-
   veranstaltungen, sowie dazugehörige 
   Unterschriftensammlungen. 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

regelmäßig
lüften

Gastronomie

Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller 
Art bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder

   Lieferung (bei Ausgangsbeschränkungen 
   bis 21 Uhr). 
• Kein Ausschank und Verzehr von 
   alkoholischen Getränken im öffentlichen 
   Raum.
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt.

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

NEU

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg  ab 14. Februar 2021

Kultur- und Freizeitgestaltung

Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ateliers (Publikumsverkehr)
 Ausflugsschiffe
 Bibliotheken und Archive (Abholangebote
    möglich)
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Museen und Ausstellungen
 Opern
 Spielbanken- und hallen
 Theater
 Tierparks
 Volksfeste o.ä.
 Wettannahmestellen
 Zirkusse
 Zoologische und botanische Gärten

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Sport

Für Sport und Bewegung im öffentlichen 
Raum gilt die Regelung: Ein Haushalt 

plus eine weitere Person, die nicht zum 

Haushalt gehört. Kinder bis 14 Jahren 
werden dabei nicht mitgezählt. Für Sport 
auf weitläufigen öffentlichen oder privaten 
Sportanlagen, ist dagegen nur entweder 
alleine, zu Zweit oder mit den Angehörigen 
des eigenen Haushalts möglich.  
 
Alle weiteren öffentlichen und privaten 
Sportstätten sind für den Publikumsverkehr 
geschlossen:
 Fitnessstudios aller Art
 Schwimm- und Spaßbäder
 Skilifte und Gondeln
 Tanz- und Balettschulen
 Thermen und Saunen
 Vereinssportstätten
 Wettkampf-, Mannschafts- und
  Kontaktsportstätten
 Yogastudios

Für Schulsport und Studienbetrieb dürfen die
Einrichtungen geöffnet werden.

Weitläufige Anlagen im Freien geöffnet:
 Golfplätze
 Hundesportplätze
 Reitanlagen
 Tennisplätze
 Modellflugplätze

Die Benutzung der Umkleiden oder Aufenthalts-
räume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder

Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. 
Stand: 15.02

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württembe

Weitere Informationen auf 
» Baden-Württemberg.de

Impfstrategie und
umfangreiches FAQ

Tagesaktuelle
Infektionszahlen

Corona-Verordnung
des Landes§
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Seminare und Workshops rund um den Beruf - für Frauen

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Neckar-Alb hat ihr Frühjahrs-
Programm fertiggestellt. Neben den Klassikern wie verschiede-
nen Bewerbungstrainings und einem Workshop zum eigenen 
Stärkenprofil gibt es neu eine "offene Computer-Lern-Werk-
statt": Egal, wie alt Sie sind und welche Frage rund um den PC, 
den Laptop oder das Smartphone Sie haben – wir werden ver-
suchen, Schritt für Schritt und Hand-in-Hand eine Lösung zu 
finden.

Im April gibt es den Karriere-Workshop "FreCh - Frauen ergrei-
fen Chancen", das Netzwerk Selbstständige trifft sich wieder 
regelmäßig und für Führungskräfte bieten wir das Seminar 
"Gesund führen. Gesund bleiben." 
 
Im März startet der fünfte Jahrgang des Mentorinnen-Pro-
gramms für Migrantinnen, hierfür können sich noch interessier-
te Mentorinnen und Mentees melden. Alle Informationen immer 
aktuell und Kontakte für die kostenfreie Beratung auf www.frau-
undberuf-rt.de

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
Situation von Frauen in der Landwirtschaft – SVLFG unterstützt Umfrage

Das Thünen-Institut und die Universität Göttingen führen in 
Kooperation mit dem Deutschen LandFrauenverband eine 
Umfrage zur Lebens- und Arbeitssituation von Frauen in land-
wirtschaftlichen Betrieben inklusive Garten-, Obst- und Wein-
bau durch. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau wirbt dafür, an der Umfrage teilzunehmen. 
 
Mit der bundesweiten Studie soll ermittelt werden, wie das 
Leben und Arbeiten von Frauen auf landwirtschaftlichen Betrie-
ben wirklich aussieht, wie ihre Erfahrungen sind, was sie sich 
wünschen und ihnen Sorgen bereitet. Die Befragung soll Hin-

weise für eine zukünftige Politik liefern, die die Belange von 
Frauen in der Landwirtschaft im Blick hat. 
Zur Teilnahme an der Umfrage sind Frauen aufgerufen, die in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb arbeiten, egal ob als Unter-
nehmerin, Angestellte oder mitarbeitende Familienangehörige. 
Auch jene Frauen, die mit ihrer Familie auf einem Hof leben, 
aber außerhalb der Landwirtschaft arbeiten, sind gefragt – 
ebenso Frauen, die früher aktiv in der Landwirtschaft gearbeitet 
haben. 
Über diesen Link gelangt man zur Umfrage: www.frauenleben-
landwirtschaft.de/uc/2020 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
Traktoren im Pflanzenschutz – Umfrage läuft noch bis zum 1. Mai

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SVLFG) bittet Fahrer, die mit ihren Traktoren Pflan-
zenschutzmittel ausbringen, an einer Umfrage teilzunehmen.  
 
Durch die Befragung sollen neue Erkenntnisse über die Schutz-
wirkung von Fahrerkabinen gewonnen werden. Dazu ist es 
wichtig zu wissen, welche Fahrzeuge aktuell in der Praxis ein-
gesetzt werden, um Pflanzenschutzmittel auszubringen. Seit 
Sommer 2020 haben bereits mehr als 3.000 Praktiker an der 
Erhebung teilgenommen. Um die ersten Ergebnisse zu festigen, 
benötigt die SVLFG noch weitere Teilnehmer. Die Umfrage läuft 
noch bis zum 1. Mai 2021. Sie nimmt circa zehn Minuten in 
Anspruch und erfolgt anonym. Der Fragebogen kann im Internet 
über den Link www.svlfg.de/umfrage-pflanzenschutz aufgerufen 
werden sowie über diesen QR-Code: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erhebung ist Bestandteil einer Forschungskooperation zwi-
schen der SVLFG, dem Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit, dem Bundesinstitut für Risikobewertung 
sowie dem Julius-Kühn-Institut.  

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
Mehrsprachige Informationen für Saison-Arbeitskräfte 
Filme in vier Sprachen auf dem YouTube-Kanal der SVLFG

Informationen rund um die Arbeitssicherheit und den Gesund-
heitsschutz stellt die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) in vier Filmen bereit. Um sie 
auch Saison-Arbeitskräften zugänglich zu machen, sind sie in 
Englisch, Polnisch, Rumänisch und Deutsch verfügbar. 
Sowohl Arbeitgeber als auch Mitarbeiter profitieren von den 
vorgestellten Schutzmaßnahmen.  
 
Die Filme sind online auf dem YouTube-Kanal der SVLFG veröf-
fentlicht unter dem Link: www.svlfg.de/youtube-digital 
Unter der Rubrik „Playlists“ sind Verzeichnisse mit folgenden 
Titeln zu finden, die Filme jeweils in den vier Sprachen beinhal-
ten:

• Saisonarbeit – Sicherheit bei saisonalen Arbeiten  
• Hygiene und Sonnenschutz  
• Persönliche Schutzausrüstung 
• Verhalten auf dem Betrieb im Notfall 
 
Wissenswertes rund um die Arbeitssicherheit, Saisonarbeit, 
Sonnenschutz oder Hygiene entdecken Interessierte ebenfalls 
auf der Internetseite www.svlfg.de. Hier sind Maßnahmen und 
Tipps aufgeführt, mit denen die Arbeit noch sicherer gestaltet 
werden kann.
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Stabilisierungshilfe für Hotel- und Gaststättengewerbe wird fortgeführt
Das Land führt die Stabilisierungshilfe Corona für das Hotel- 
und Gaststättengewerbe als zusätzliches Existenzsicherungs-
programm fort. Damit können Gastronomen und Hoteliers aus 
Baden-Württemberg erneut dringend notwendige Hilfen bean-
tragen. 
 
Der Ministerrat hat die Stabilisierungshilfe Corona für das 
Hotel- und Gaststättengewerbe als existenzsichernde Alternati-
ve zur Überbrückungshilfe III des Bundes für das erste Quartal 
2021 verlängert. Das Land bringt damit das bewährte Instru-
ment der Stabilisierungshilfe, mit der im Jahr 2020 über 4.400 
Betriebe des Gastgewerbes unterstützt werden konnten, mit 
angepassten Förderkonditionen zum Einsatz. Die Stabilisie-
rungshilfe II wird denjenigen Betrieben des schwer betroffenen 
Gastgewerbes zur Verfügung stehen, deren Fortbestand mit der 
Überbrückungshilfe III nicht gewährleistet werden kann. 
 
Bund startet Überbrückungshilfe III 
Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut sagte: „Der 
Bund hat auf Drängen des Landes entscheidende Verbesserun-
gen bei den Konditionen der Überbrückungshilfe III umgesetzt. 
Damit wird der Bund den Bedarfen der meisten Branchen im 
Land nun endlich gerecht. Mir ist bewusst, dass die betroffenen 
Betriebe nach monatelangen Umsatzeinbußen verstärkt unter 
Liquiditätsengpässen leiden und eine zügige Auszahlung der 
angekündigten Hilfen dringend erforderlich ist. Daher bin ich 
sehr froh, dass der Bund die Überbrückung III heute gestartet 
hat.“ 
 
„Eine Lücke bei der Überbrückungshilfe III sehen wir insbeson-
dere noch bei den familiengeführten Betrieben des Gastgewer-
bes, die ihre Existenz nicht in jedem Fall mit der Über-
brückungshilfe III absichern können. Diesen Gastbetrieben 
wollen wir mit der Fortführung der bewährten Stabilisierungshil-
fe geeignete Unterstützungsmöglichkeiten bieten. Es ist unser 
Ziel, dass alle Betriebe des besonders schwer betroffenen 
Gastgewerbes mit Hilfe des Bundes oder des Landes durch die 
Krise kommen.“ 
 
Gastronomen und Hoteliers können erneut dringend notwen-
dige Hilfen beantragen 
Tourismusminister Guido Wolf: „Ich freue mich sehr, dass wir 
nun Klarheit haben: Die für das Hotel- und Gaststättengewerbe 
zur Verfügung gestellten Mittel bleiben der Branche erhalten. 
Wir setzen das bundesweit einmalige Stabilisierungsprogramm 
für 2021 neu auf, sodass die Gastronomen und Hoteliers aus 
Baden-Württemberg erneut dringend notwendige Hilfen bean-
tragen können. Das gilt selbst dann, wenn sie im Jahr 2020 
schon einmal Hilfen aus diesem Landesprogramm erhalten 
haben. Vor allem auch für kleine Betriebe mit geringen Fixko-
sten, die von den Bundeshilfen nicht profitieren können, ist das 
eine wirklich gute Nachricht.“ 
Die Stabilisierungshilfe II kann für einen bis zu dreimonatigen 
Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2021 
beantragt werden. Antragsberechtigt sind alle Unternehmen mit 
Hauptsitz in Baden-Württemberg, die wenigstens 30 Prozent 
ihres Gesamtumsatzes mit Tätigkeiten im Hotel- und Gaststät-
tengewerbe erzielen. Die Förderung errechnet sich über die 

Beschäftigtenzahl im Unternehmen und wird bis zur vollen Höhe 
des Liquiditätsengpasses im beantragten Förderzeitraum 
gewährt. Die Liquiditätsberechnung muss von einer prüfenden 
dritten Person bescheinigt werden, beispielsweise einem Steu-
erberater oder einer Rechtsanwältin. 
 
Als neue Antragsvoraussetzung in der Stabilisierungshilfe II gilt, 
dass der Zuschuss aus der Stabilisierungshilfe II mindestens 
zehn Prozent über dem rechnerischen Zuschuss der Über-
brückungshilfe III liegen muss. Außerdem dürfen Antragstellen-
de im selben Zeitraum nicht sowohl Stabilisierungshilfe II als 
auch Überbrückungshilfe III beantragen. Grund hierfür ist die 
Regelung des Bundes, dass Zuschüsse von Ländern im selben 
Förderzeitraum auf Zuschüsse des Bundes in voller Höhe ange-
rechnet werden. Somit können zeitraubende und kostspielige 
Antragstellungen in beiden Programmen, die aufgrund der 
Anrechnung durch den Bund zu keiner zusätzlichen Hilfe 
führen, vermieden werden. 
 
Anträge können voraussichtlich ab Kalenderwoche acht bis 
zum 28. April 2021 gestellt werden. Die Industrie- und Handels-
kammern im Land werden die Anträge annehmen und vorprü-
fen. Die vertiefte Prüfung sowie die Bewilligung und Auszahlung 
erfolgt über die L-Bank. 
 
Stabilisierungshilfe Corona für das Hotel- und Gaststättenge-
werbe 
Die Landesregierung hat im Frühjahr 2020 die Stabilisierungs-
hilfe Corona für das Hotel- und Gaststättengewerbe beschlos-
sen, um eine Insolvenzwelle auf breiter Front in dieser beson-
ders schwer von den Folgen der Corona-Pandemie betroffenen 
Branche zu vermeiden. Die Stabilisierungshilfe konnte für einen 
bis zu dreimonatigen Förderzeitraum zwischen dem 1. Mai und 
dem 31. Dezember 2020 beantragt werden. 
Die von der Landesregierung am 9. Februar 2021 beschlossene 
Fortführung der Stabilisierungshilfe im ersten Quartal 2021 wird 
als Stabilisierungshilfe II im selben Verfahren zu denselben 
Konditionen umgesetzt. Antragsberechtigt sind weiterhin 
gewerbliche Unternehmen, Soloselbstständige und Sozialunter-
nehmen aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe, die unmittel-
bar infolge der Corona-Pandemie in einen Liquiditätsengpass 
geraten sind. Ein solcher Liquiditätsengpass liegt vor, wenn die 
Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb nicht ausreichen, um die 
laufenden Sach-, Personal- und Finanzkosten zu decken. Als 
Förderzeitraum kann ein bis zu dreimonatiger Zeitraum zwi-
schen dem 1. Januar 2021 und dem 31. März 2021 gewählt 
werden. 
 
Betriebe, die mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes im Bereich 
des Hotel- und Gaststättengewerbes erzielen, erhalten eine 
Liquiditätshilfe in Höhe von bis zu 3.000 Euro zuzüglich 2.000 
Euro für jeden Beschäftigten (Vollzeitäquivalente). Für Betriebe, 
die zwischen mindestens 30 und 50 Prozent ihres Umsatzes im 
Bereich des Hotel- und Gaststättengewerbes erwirtschaften, ist 
eine Förderung von bis zu 2.000 Euro zuzüglich 1.000 Euro für 
jeden Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) vorgesehen. Die För-
derung wird bis zur vollen Höhe des im Antragszeitraum nach-
gewiesenen Liquiditätsengpasses ausgezahlt. 

„ebbes Guad s“-Produkte der Ernte 2020 - Für unsere Landschaft,  
für uns selber!

Streuobstwiesen verleihen unserer Landschaft zu jeder Jahres-
zeit eine besonders eindrückliche Eigenart und Schönheit. Das 
Schwäbische Streuobstparadies zieht daher zunehmend Erho-
lungssuchende an, besonders in Zeiten von Corona! Viele Men-
schen pflegen und bewirtschaften unsere Streuobstwiesen mit 
Herzblut und stehen für regionale Produkte, gelebte Tradition 
und hohe Qualität. Dafür müssen sie gehobene Umweltstan-
dards einhalten.

Die Keltereien, Kellereien und Brennereien der Initiative „ebbes 
Guad s“ haben mit großer Sorgfalt und mit Herzblut die Ernte 
2020 zu Apfelsaft, Apfelschorle, Mischsäften, Schaum- und Per-
lweinen, Edelbränden und Likören höchster Qualität verarbeitet. 
Genießen Sie die Premiumprodukte und leisten Sie gleichzeitig 
einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung unserer Streuobstwiesen. 
Verkaufsstellen und weitere Informationen finden Sie unter 
www.ebbes-guads.de.
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Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zollernalb e.V.
DRK-Gymnastik fällt bis auf weiteres aus. Aufgrund der aktuel-
len Situation der Covid-19 – Pandemie und der weiter steigen-
den Infektionszahlen hat sich der DRK-Kreisverband Zollernalb 
e.V. entschlossen alle DRK-Gymnastik-Gruppen bis auf weite-
res abzusagen. Wir bitten für diese präventive Maßnahme betr. 
der Risikogruppen um Verständnis. Gerne können Sie mit Ihrem 
Anliegen mit uns telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufneh-
men. Tel.: 07433-9099-843 oder elvira.bruenle@drk-zoller-
nalb.de. 
 
Der DRK-Kleiderladen ist aufgrund der neuen Corona-Bestim-
mungen weiterhin bis 07.03.2021 geschlossen. Wir sind vor-
aussichtlich ab 08.03.2021 gerne wieder für Sie da. 
 
Telefonnummer 07433 / 19222 für den Krankentransport. Wir 
bringen Patienten sicher ans Ziel: zum Arzt, ins Pflegeheim oder 
ins Krankenhaus. Krankentransporte sind zum Beispiel notwen-

dig, wenn jemand krank, verletzt oder eine anderweitige Hilfs-
bedürftigkeit besteht, aber kein Notfallpatient ist. Unsere Patien-
ten können sich stets darauf verlassen, dass sie von Fachkräf-
ten medizinisch betreut und in speziellen Krankentransport- 
Fahrzeugen gefahren werden. Um einen Krankentransport zu 
bestellen, wählen Sie unsere Rufnummer 07433 / 19222. Wir 
freuen uns auf Ihren Anruf. Die Notrufnummer 112 ist für medi-
zinische Notfälle oder den Ruf der Feuerwehr vorbehalten.  
Sicherheit zu Hause: der DRK-Hausnotruf. Der Hausnotruf hat 
sich seit über 30 Jahren im Alltag und bei Notfällen bewährt 
und ist seit 2005 zertifiziert durch den TÜV Süd. Besonders für 
alleinstehende ältere Menschen bietet der Notruf Sicherheit. Er 
kann Angehörige entlasten und dazu beitragen, dass ältere 
Menschen länger in ihren eigenen vier Wänden leben können. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 07433 / 90 99 55 
oder per E-Mail: hausnotruf@drk-zollernalb.de.

Aus den Stadtteilen

Fundamt 
Auf der Ortschaftsverwaltung wurden folgende Dinge abgege-
ben: 
1 Schlüssel an einem Schlüsselband / Fundort: Neubaugebiet 
Melchingen 
1 Handy / Fundort: Auf einer Wiese unterhalb der Windräder.

Melchingen

Aus dem Standesamt 

Sterbefall 
08.02.2021 Frau Karin Pfister, geb. Bez, Albstraße 17, 

verstorben in Burladingen. 

Ringingen

Salmendingen

Gemeindebackhaus Backtermine 
Unter Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen: 
Zutritt ist nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Neben der 
Bäckerin darf sich maximal eine Person im Backhaus aufhalten 
zum Teig abgeben und später einzeln wieder abholen. Eventu-
elle Wartezeiten sind vor dem Backhaus mit ausreichendem 
Abstand zueinander zu verbringen. Personen mit Symptomen 
die auf eine Covid 19-Erkankung hindeuten könnten, dürfen die 
Einrichtung grundsätzlich nicht betreten. Die weiteren allgemei-
nen Regeln der Corona-Verordnung gelten natürlich entspre-
chend.  
Freitag, 19.02.2021 
Freitag, 05.03.2021 

Stetten

Narrenfenster im Foyer 
Wir danken dem Narrenverein für die Gestaltung der Foyerfen-
ster mit den vielen sehenswerten Kunstwerken des Narrensa-
mens. Dies war ein Lichtblick in der diesjährigen leisen Fasnet-
zeit. 

Auswertung Umfrage 
Schon einige Zeit zurück liegt der Abgabetermin für unser 
Umfrage. Wir möchten und hiermit nochmals bei allen bedan-
ken, die die Gelegenheit genutzt haben. 
Ein Teil wurde bereits ausgewertet. Bei der Auswertung der 
ausführlichen Fragen machte uns leider Corona und die ent-
sprechenden Verordnungen einen Strich durch die Rechnung. 
Aber - wir haben es nicht vergessen! Wenn alles nach Plan 
läuft, können wir spätestens in der Aprilsitzung des Ortschafts-
rates die Auswertung bekannt geben. Getreu nach dem Motto: 
„Gut Ding will Weile haben. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Wochenmarkt
Jeden Samstagvormittag 

auf dem Marktplatz
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Burladingen 
CDU Stadtverband Burladingen: 
Ein digitaler Stammtisch mit dem CDU-Landtagskandidaten 
Manuel Hailfinger und der Zweitkandidatin Ann-Cathrin Müller 
findet am Montag, 1. März 2021 um 19 Uhr als Videokonferenz 
für die Bürgerinnen und Bürger von Burladingen statt. Hierzu 
laden wir alle Interessierten herzlich ein. Die Zugangsdaten 
können unter post@manuel-hailfinger.de angefordert werden. 

Stadtkapelle Burladingen e.V. 
Auf Grund der aktuellen CoronaVO des Landes Baden-Würt-
temberg ruht momentan der Probenbetrieb für alle Orchester. 
Wir stehen in engem Kontakt mit der Verwaltung und werden 
bei Veränderungen rechtzeitig informieren.   
 
 
Hörschwag 
Sinn erfüllt leben e.V. 
Persönliches Gebet / Gebet um Heilung am 22.02.2021 zwi-
schen 19 und 20 Uhr. Wir beten für Ihre persönlichen Anliegen 
und für körperliche und seelische Heilung.  
Aufgrund der aktuellen Coronalage findet das Persönliche 
Gebet bis auf Weiteres nicht vor Ort in Hörschwag statt sondern 
telefonisch. Einfach zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr am 
22.02.2021 anrufen unter: 07124 / 931840 
Weitere Informationen unter www.sinn-erfuellt-leben.de 
Wir sammeln Kerzenwachs, Kerzenstummel und alte Kerzen. 
Das Altmaterial kann in Hörschwag, Schützenstraße 7 abgege-
ben werden. 
Weitere Informationen bei Christine Fritz, Tel: 07124 / 931840 
und unter www.sinn-erfuellt-leben.de 
 
 
Killer 

Heimatverein Killer e.V. 
Mitgliedsbeiträge 2020 
Wir möchten unsere Mitglieder auf diesem Weg darüber infor-
mieren, dass die Mitgliedsbeiträge für das vergangene Jahr 
2020, erst in den nächsten Wochen, nämlich Anfang März ein-
gezogen werden und bitten dies vielmals zu entschuldigen! 
Nachfolgend die Einzugsdaten zur Information: Gläubiger-ID 
des Vereins: DE3810100000488747 / Verwendungszweck: Ein-
zel-/Familienbeitrag 2020. WICHTIG: Bitte teilen Sie uns unbe-
dingt mit, sollten sich Änderungen bei der Bankverbindung 
ergeben haben, da Rückläufer den Verein unnötig mit Kosten 
belasten. Kontakt Vorstand 07477-256324 / Kassierer 07477-
564 oder Mail: info@peitschenmuseum.de). Der Einzug der Mit-
gliedsbeiträge für 2021 wird im Juli nach erneuter Information 
nachgeholt. 

MGV "Harmonie" Killer e.V. 
Jahreshauptversammlung des MGV "Harmonie" Killer e.V. 
Aufgrund der gegenwärtigen Lage und den aktuellen Maßnah-
men im Zuge der Corona Pandemie müssen wir die geplante 
Jahreshauptversammlung des MGV "Harmonie" Killer e.V. am 
19.02.2021 leider verschieben. Den neuen Termin geben wir zu 
gegebener Zeit im Amtsblatt und den lokalen Tageszeitungen 
bekannt. 
Weitere Informationen über unsere Chöre und Veranstaltungen 
finden Sie auf 
unseren Webseiten  <https://www.mgv-killer.de>  
https://www.mgv-killer.de und 
<https://www.klafa-killer.de> https://www.klafa-killer.de.  
 
 
 
Melchingen 
VdK Salmendingen/Melchingen/Ringingen 
Siehe unter Vereinsnachrichten Salmendingen. 
 

Ringingen 
VdK Salmendingen/Melchingen/Ringingen 
Siehe unter Vereinsnachrichten Salmendingen. 
 
 

Salmendingen 
Pfadfinder Salmendingen 
Am Samstag, 20. Februar 2021 sammeln die Salmendinger 
Pfadfinder Altpapier im Dorf ein. Das Altpapier, das man loswer-
den möchte, sollte bitte ab 9.00 Uhr gebündelt und gut sichtbar 
am Straßenrand bereitstehen.  
Die Sammlung findet unter den allgemein geltenden Corona 
Regeln statt. Vorab vielen Dank. 

VdK Salmendingen/Melchingen/Ringingen 
Sozialverband VdK auf Facebook 
Der VdK Baden-Württemberg ist seit 2017 auf Facebook prä-
sent. Der Sozialverband nutzt dieses nach wie vor bekannteste 
sozial Netzwerk mit allein 349 Millionen Nutzern in Europa, um 
aktuelle Informationen zu Veranstaltungen, Sozialrecht, Sozial-
politik und VdK-Ehrenamt zu verbreiten. Denn Facebook bietet 
eine Plattform, um mit Freunden, Bekannten und Gleichgesinn-
ten in Verbindung zu sein. Seit dem VdK-Facebook-Start stieg 
die Zahl seiner Follower auf fast 2.500, Tendenz weiter stei-
gend. „Denn, gerade auch in Zeiten von Corona benötigt es 
neue Wege, um mit den eigenen Zielgruppen in Kontakt zu tre-
ten“, betont die Kommunikationsabteilung des Landesverbands 
und freut sich, möglichst viele Mitglieder auf Facebook zu tref-
fen. Das VdK-Baden-Württemberg-Profil findet sich unter 
www.facebook.com/vdkbawue/- Darüber hinaus ist der VdK-
Landesverband zwischenzeitlich noch bei Instagram, Twitter 
und Youtube präsent und hat so einen guten Social-Media-Mix 
aufgebaut, um die Zielgruppen des Sozialverbands zu errei-
chen und mit ihnen in Interaktion zu treten.  
 
 

Stetten 
Albverein Stetten u.H.  
Hallo Albvereinsmitglieder, ihr habt während der Pandemie 
bemerkt wie sehr euch die gemeinsamen Wanderungen fehlen? 
Habt versucht eure Familien noch mehr für das Wandern zu 
begeistern? Wolltet eure Kinder/Enkel an die landschaftlichen 
und kulturellen Besonderheiten des Landes heranführen?  
Dann seid ihr genau richtig um euch zum zertifizierten DWV-
Wanderführer/ Natur- und Landschaftsführer ausbilden zu las-
sen. Schaut es euch doch einfach mal an.  
https://www.wanderakademie.de/ausbildung/  
Bei Fragen zu den Kosten etc. meldet euch einfach bei Michael 
Schäfer unter 0172 5231946.  

Narrenverein Rauchkatzen Stetten u. H. 
Hallo liebe Rauchkatzen, nun ist die Fasnet der etwas anderen 
Art auch schon wieder Geschichte und es geht langsam aber 
sicher auf die nächste, hoffentlich wieder normale, Fasnet zu! 
Wie bekannt sein sollte, sind Mitglieder ab 14 Jahren beitrags-
pflichtig. Deshalb sollen bitte diejenigen, die bereits einen neuen 
Mitgliedsantrag mit Einzugsermächtigung im Briefkasten hatten, 
diesen auch ausfüllen und dem Kassier Patrick Arnold zukom-
men lassen! 

Musikverein Stetten-Hörschwag e.V.: 
Aufgrund der Verlängerung des aktuell geltenden Lockdowns 
kann unsere Comedy-Veranstaltung mit "Die Damen vom Doh-
lengässle" am 06.03.2021 leider erneut nicht stattfinden und 
muss erneut verschoben werden. Der neue Ersatztermin ist nun 
Freitag, 17.09.2021. Wir hoffen trotz der Umstände viele Gäste 
bei uns begrüßen zu dürfen. Die bisher erworbenen Eintrittskar-
ten behalten natürlich auch am neuen Ersatztermin ihre volle 
Gültigkeit.

Vereinsnachrichten


